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A. Einleitung*

Der Einsatz der deutschen Fregatte „Hessen“ vom 23. Februar bis 20. April 2024 im Rahmen 
der aktuellen Militäroperation der Europäischen Union unter der Bezeichnung EUNAVFOR 
ASPIDES in der – sowie in der näheren Umgebung der – Meerenge Bab el-Mandab,1 welche 
das Rote Meer mit dem Golf von Aden verbindet, ist nicht zu Unrecht bereits vor seinem 
Beginn als „der gefährlichste Einsatz der Marine seit Jahrzehnten“ charakterisiert worden.2 
Dies wird bereits deutlich, wenn man sich noch einmal den Hintergrund dieses Militäreinsat-
zes in Erinnerung ruft. Im Kontext des aktuellen Nahostkonflikts haben namentlich seit Ende 
Oktober 2023 auch die Gewaltaktivitäten der jemenitischen Huthi in ihrer Intensität merklich 
zugenommen. Über den Beschuss israelischen Territoriums mit Drohnen und Raketen hinaus,3 
ging und geht es hierbei vor allem auch um zahlreiche Angriffe der Huthi gegen Handelsschiffe 
in der Umgebung der Meerenge von Bab el-Mandab seit November 2023. 

Die wohl erste und gleichzeitig bislang gleichsam spektakulärste Gewaltaktivität der Hu-
thi in diesem Zusammenhang betraf das Entern des Autotransporters Galaxy Leader mit Hilfe 
eines Hubschraubers in der Meerenge von Bab el-Mandab am 19. November 2023. Das Schiff 
wurde von den Huthi übernommen und in den Hafen von al-Hudaida, einer von den Huthi kon-
trollierten Stadt, gebracht, wo es seitdem festgehalten wird. Gleiches gilt für die Besatzung des 
Schiffes. Nachfolgend haben die Huthi zahlreiche Handelsschiffe sowie einige Kriegsschiffe 
der USA, des Vereinigten Königreichs und Frankreichs in diesem Seegebiet unter anderem mit 
Anti-Schiffsraketen, Drohnen und Patrouillenbooten angegriffen. Die daraufhin unter anderem 
von den USA, Frankreich und dem Vereinigten Königreich ergriffenen militärischen Maßnah-
men betrafen das Entsenden von (weiteren) Kriegsschiffen in die Seegebiete um die Meerenge 
von Bab el-Mandab sowie den Abschuss von gegen Handels- und Kriegsschiffe gerichteten 
Raketen und Drohnen der Huthi. Überdies wurden im Rahmen der Abwehr eines Angriffs auf 
das Containerschiff Maersk Hangzhou am 31. Dezember 2023 drei Patrouillenboote der Huthi 
durch von US-Kriegsschiffen gestartete Militärhubschrauber versenkt.4 Weiterhin sind hier 
natürlich auch die Luftangriffe auf das Territorium des Huthi-Regimes zu nennen, welche die 
USA und das Vereinigte Königreich mit Hilfe von Kriegsschiffen und Kampfflugzeugen seit 

* Der Beitrag beruht auf einem Vortrag, welchen der Verfasser im Rahmen der Veranstaltung „Der aktuelle Nahostkon-
flikt im Mehrebenensystem des Rechts“ an der Universität Hamburg am 9. April 2024 gehalten hat. Die Vortragsform 
wurde gelegentlich beibehalten.

1 Zur Meerenge Bab el-Mandab siehe statt vieler Lapidoth, Red Sea, Rn. 23 f., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclope-
dia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024).

2 So der Bundesminister der Verteidigung, Boris Pistorius, bei seinem Besuch der Fregatte „Hessen“ auf Kreta am 
20. Februar 2024, vgl. hierzu z.B. die Informationen im Internet unter: <https://www.welt.de/politik/deutschland/
article250178950/Hessen-Fregatte-im-Roten-Meer-Gefaehrlichster-Einsatz-der-Marine-seit-Jahrzehnten.html> (zuletzt 
besucht am 12. Juli 2024); sowie unter: <https://www.deutschlandfunk.de/pistorius-gefaehrlichster-einsatz-der-bundes-
wehr-seit-jahrzehnten-102.html> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024).

3 Vgl. hierzu sowie zu den in diesem Zusammenhang seit dem 19. Oktober 2023 auch durch Kriegsschiffe der USA und 
des Vereinigten Königreichs ergriffenen militärischen Abwehrmaßnahmen u.a. Pedrozo, International Law Studies 103 
(2024), 49 (50 f.) („On October 19, 2023, USS Carney (DDG 64) successfully intercepted three missiles and fifteen 
unmanned aerial vehicles (drones) in international airspace over a period of nine hours as the ship sailed north along 
the Red Sea. The projects were likely launched by Houthi rebels to attack targets in Israel. The missiles and drones 
were shot down by the U.S. guided-missile destroyer with SM-2 surface-to-air missiles. There is no evidence that the 
rebels were targeting the U.S. warship or any other U.S. asset in the area.”) (Hervorhebung im Original); US Warship 
Shoots Down Missiles and Drones Over the Red Sea, The Maritime Executive, 19 October 2023, erhältlich im Internet 
unter: <https://maritime-executive.com/article/us-warship-shoots-down-missiles-and-drones-over-the-red-sea> (zuletzt 
besucht am 12. Juli 2024); Nowrot, Von Seevölkerrecht und Selbstverteidigung, 9 ff.

4 Vgl. zu diesen Vorfällen und militärischen Maßnahmen beispielsweise Kraska, Lawfare vom 2. Januar 2024; Pedrozo, 
International Law Studies 103 (2024), 49 (51 ff.), m.w.N.
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dem 11. Januar 2024 durchgeführt haben. Ziel dieser letztgenannten militärischen Maßnahmen 
sind dabei unter anderem Raketenabschussrampen und Radarstellungen in dem von den Huthi 
kontrollierten Gebiet im Jemen gewesen.5 Insgesamt kam es bis Anfang April 2024 bislang 
zu mehr als sechzig Angriffen der Huthi auf Handelsschiffe und Kriegsschiffe in der Region.

Dem Zweck des Schutzes von Handelsschiffen und der Sicherung der Freiheit der Schiff-
fahrt in der Umgebung der Meerenge von Bab el-Mandab diente auch der vorliegend im Zen-
trum des Analysefokus stehende Einsatz der deutschen Fregatte „Hessen“ im Rahmen der 
Operation EUNAVFOR ASPIDES. Die in diesem Kontext von diesem Kriegsschiff ergriffe-
nen militärischen Maßnahmen betrafen dabei beispielsweise einen Geleitschutz für zahlreiche 
Handelsschiffe, den Abschuss zweier Drohnen der Huthi am 27. Februar 2024, die Zerstörung 
einer Überwasserdrohne der Huthi am 21. März 2024, welche gegen einen zivilen Schleppver-
band im Roten Meer gerichtet war, sowie den Abschuss eines gegen ein Frachtschiff gerichte-
ten Flugkörpers der Huthi am 6. April 2024.

Durch diese militärischen Aktivitäten ist nicht nur der aktuelle und zweifelsohne facetten-
reiche Nahostkonflikt um eine weitere Facette gleichsam reicher geworden. Vielmehr bildet 
der Einsatz der „Hessen“ im Rahmen der EU-Operation EUNAVFOR ASPIDES auch ein 
anschauliches aktuelles Beispiel für die normative Einbindung von Kampfeinsätzen der Bun-
deswehr im Ausland in die Rechtsordnungengemeinschaft des Völkerrechts, des Rechts der 
Europäischen Union sowie deutschen Verfassungsrechts.6 Diese Wahrnehmungsperspektive 
soll im Rahmen der nachfolgenden Betrachtungen näher verdeutlicht werden.

B. Völkerrechtliche Betrachtungsperspektiven

I. Internationalrechtliche Rahmenbedingungen:  
 Zum völkerrechtlichen Status der Huthi und des von ihnen  
 beherrschten Territoriums

Im Sinne eines Ausgangspunkts für die völkerrechtlichen Betrachtungsperspektiven zum Ein-
satz der Fregatte „Hessen“ im Rahmen der Operation EUNAVFOR ASPIDES erscheint es 
– nicht zuletzt im Hinblick auf die Ermittlung der anwendbaren Regelungen der internatio-
nalen Rechtsordnung – angezeigt, im Sinne einer Konturierung der internationalrechtlichen 
Rahmenbedingungen zunächst eine völkerrechtliche Einordnung der beteiligten Akteure und 
Territorien vorzunehmen. Diese gebotene Kategorisierung fällt dabei bezogen auf die meisten 

5 Vgl. in diesem Zusammenhang unter anderem Letter dated 12 January 2024 from the Permanent Representative of the 
United States of America to the United Nations addressed to the President of the Security Council, UN Doc. S/2024/56 
vom 15 Januar 2024; Letter dated 12 January 2024 from the Permanent Representative of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland to the United Nations addressed to the President of the Security Council, UN Doc. 
S/2024/55 vom 15. Januar 2024. Für eine völkerrechtliche Bewertung dieser Luftangriffe vgl. beispielsweise Talmon, 
GPIL – German Practice in International Law vom 23. Januar 2024; Fink, EJIL: Talk! vom 26. Januar 2024; Buchan, 
Articles of War vom 31. Januar 2024; Svicevic, Articles of War vom 6. Februar 2024; Nowrot, Von Seevölkerrecht und 
Selbstverteidigung, 18 ff.

6 Allgemein und eingehender zur Ordnungsidee einer Rechtsordnungengemeinschaft des innerstaatlichen, supranationa-
len und internationalen Rechts vgl. bereits Nowrot, Das Republikprinzip in der Rechtsordnungengemeinschaft, 598 ff., 
m.w.N.
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relevanten Wirkungseinheiten auch vergleichsweise leicht. Bei Akteuren wie beispielsweise 
der Bundesrepublik Deutschland, Frankreich, Griechenland, Italien sowie den Flaggenstaa-
ten der von den Angriffen der Huthi betroffenen Handelsschiffe handelt es sich zweifelsohne 
um souveräne Staaten. Gleiches gilt für die Republik Jemen als einem weiteren Mitglied der 
Vereinten Nationen, obgleich in diesem Land seit nunmehr bereits über zehn Jahren ein Bür-
gerkrieg herrscht, an dem bekanntermaßen immer wieder auch andere Staaten beteiligt waren 
und sind.7 

Gerade im Kontext solcher Bürgerkriege kommt es dabei gelegentlich zu Situationen, 
in denen gewisse Unsicherheiten hinsichtlich der Regierung des Staates herrschen. Dies ist 
namentlich dann der Fall, wenn mehrere miteinander politisch und militärisch konkurrierende 
Organisationen und Gruppierungen jeweils den Status als Regierung und damit die legitime 
Ausübung der Regierungsgewalt für sich beanspruchen. In diesem Zusammenhang ist vorlie-
gend zu konstatieren, dass die jemenitische Bewegung und Organisation der Huthi bislang kei-
ne nennenswerte internationale Anerkennung als Regierung des Jemen erfahren hat.8 Dies zeigt 
sich auch beispielsweise an dem Umstand, dass der UN-Sicherheitsrat in seinen einschlägigen 
Resolutionen lediglich von den Huthi als Gruppierung bzw. terroristische Vereinigung spricht 
und überdies in einigen dieser Resolutionen seine Unterstützung für den legitimen Präsidenten 
bzw. die legitime Regierung des Jemen zum Ausdruck bringt.9 Vielmehr bildet seit April 2022 
der Presidential Leadership Council unter der Führung von Rashad Muhammad al-Alimi die 
international anerkannte Spitze der Exekutive im Jemen.

Obgleich die Huthi somit richtigerweise nicht als die Regierung des Jemen angesehen wer-
den können, stellt sich gleichwohl die Frage ihres völkerrechtlichen Status bzw. der entspre-
chenden Qualifizierung des von ihnen aktuell beherrschten Territoriums. Hierbei ist, wie der 
letztgenannte Aspekt bereits indiziert, insbesondere auch zu berücksichtigen, dass die Huthi 
seit ca. zehn Jahren eine im Wesentlichen effektive Kontrolle über rund ein Drittel des Staats-
gebietes des Jemen einschließlich der Hauptstadt Sanaa ausüben. Schon vor dem Hintergrund 
dieser über einen längeren Zeitraum gefestigten territorialen Basis erscheint es dabei einerseits 
nicht (mehr) sehr naheliegend, die Huthi aus völkerrechtlicher Perspektive als einen gleichsam 
„normalen“ privaten, transnational agierenden Gewaltakteur wie beispielsweise Al-Qaida zu 
qualifizieren.10 Andererseits spricht bereits der Umstand, dass das von den Huthi beherrschte 
Territorium weder von den staatlichen Mitgliedern der internationalen Gemeinschaft als eigen-
ständiger Staat anerkannt worden ist,11 noch das Huthi-Regime bislang überhaupt den Willen 

7 Zu den Hintergründen und der Entwicklung des Konflikts im Jemen vgl. statt vieler AlDailami, Jemen – Der vergessene 
Krieg, 78 ff.; Schwager, Die militärische Intervention im Jemen, 12 ff.; Tzimas, Zeitschrift für ausländisches öffent-
liches Recht und Völkerrecht 78 (2018), 147 (172 ff.); Transfeld, SWP-Aktuell, Nr. 3, Januar 2022, 1 ff.; UN, Final 
Report of the Panel of Experts on Yemen established pursuant to Security Council Resolution 2140 (2014), UN Doc. 
S/2023/833 vom 2. November 2023, Rn. 1 ff., jeweils m.w.N.

8 Allgemein und eingehender zur Anerkennung von Regierungen aus völkerrechtlicher Perspektive siehe beispielsweise 
Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 141 ff.; Peters/Petrig, Völkerrecht – Allgemeiner Teil, 48 
ff.; Shaw, International Law, 385 ff.; Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Bd. I/1, 185 ff.

9 Vgl. exemplarisch UN SC Res. 2216 (2015) vom 14. April 2015; UN SC Res. 2624 (2022) vom 28. Februar 2022, Rn. 
1 („the Houthi terrorist group“); UN SC Res. 2722 (2024) vom 10. Januar 2024.

10 So aber wohl beispielsweise noch UN SC Res. 2624 (2022) vom 28. Februar 2022, Rn. 1 („the Houthi terrorist group“); 
in diese Richtung jetzt auch unter anderem Pedrozo, International Law Studies 103 (2024), 49 (67 f.).

11 Zur Diskussion über die Relevanz einer internationalen Anerkennung für das Vorliegen von Staatsqualität vgl. statt 
vieler Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 134 ff.; Talmon, British Yearbook of International 
Law 75 (2004), 101 ff.; Hobe, Einführung in das Völkerrecht, 52 ff.; Orakhelashvili, Akehurst’s Modern Introduction to 
International Law, 97 ff.; Grant, The Recognition of States, 19 ff.; Henriksen, International Law, 61 et seq.; Hillgruber, 
European Journal of International Law 9 (1998), 491 ff. In Bezug auf die insgesamt uneinheitlichen Staatenpraxis zu 
dieser Frage siehe exemplarisch Jennings/Watts, Oppenheim’s International Law, Bd. I, Introduction and Part 1, 129 
(“state practice is inconclusive and may be rationalised either way”); Shaw, International Law, 380 (“Practice over the 
last century or so is not unambiguous, […].”).
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zum Ausdruck gebracht hat, einen vom Jemen unabhängigen Staat anzustreben,12 ersichtlich 
gegen die Annahme des Vorliegens von Staatsqualität im hier interessierenden Zusammen-
hang.

Vielmehr ist es nach hier vertretener Auffassung angezeigt, dem von den Huthi effektiv 
kontrollierten Territorium, ebenso wie beispielsweise dem Gaza-Streifen unter der Herrschaft 
der Hamas, den völkerrechtlichen Status eines stabilisierten De facto-Regimes zuzuerkennen.13 
Hierbei handelt es sich um territoriale Herrschaftsgebilde, deren Staatsqualität unter anderem 
mangels entsprechender Anerkennung durch einen substantiellen Teil der internationalen Staa-
tengemeinschaft zumindest umstritten ist. Stabilisierte De facto-Regime entstehen regelmäßig 
– aber, wie nicht zuletzt das Beispiel des Huthi-Regimes verdeutlicht, nicht notwendigerweise 
– als Resultat nicht gänzlich erfolgreicher, nonkonsensualer Sezessionsbestrebungen, in deren 
Folge die Aufständischen über einen oftmals sehr langen Zeitraum hinweg die effektive Herr-
schaftsgewalt über einen Gebietsteil eines bestehenden Staatsverbandes ausüben, ohne dass 
dieser Zustand von dem betroffenen Staat und der Mehrheit der anderen Mitglieder der inter-
nationalen Staatengemeinschaft im Sinne der Bildung eines neuen Staates anerkannt wird.14 
Weitere aktuelle Beispiele bilden Abchasien, Somaliland, Taiwan, Transnistrien und die Tür-
kische Republik Nordzypern. 

Die Qualifizierung des Huthi-Regimes als stabilisiertes De facto-Regime hat nicht nur zur 
Folge, dass es sich um ein mit völkerrechtlicher Vertragsschlussfähigkeit ausgestattetes parti-
elles Völkerrechtssubjekt handelt.15 Aus diesem Status folgt unter anderem auch die Verpflich-
tung zur Beachtung und zum Schutz der international anerkannten Menschenrechte16 sowie die 
Bindung an das Deliktsregime der völkerrechtlichen Verantwortlichkeit.17 Schließlich – und 
dieser Gesichtspunkt sollte gerade im vorliegenden Kontext keineswegs ungenannt bleiben – 
sind stabilisierte De facto-Regime nach ganz überwiegender und richtiger Auffassung auch in 
der Weise in das Recht der internationalen Friedenssicherung integriert, dass sie – jedenfalls im 
Verhältnis zu Drittstaaten18 – durch das in Art. 2 Ziff. 4 der Charta der Vereinten Nationen (UN-
Charta)19 völkervertragsrechtlich normierte sowie darüber hinaus, und in dieser Rechtsgestalt 

12 Zum Willen, ein Staat zu sein, als Kriterium für Staatlichkeit im Völkerrecht siehe unter anderem Crawford, The Crea-
tion of States in International Law, 156.

13 So jetzt auch in Bezug auf die Huthi im Jemen z.B. Beham, NJW 2024, 1159 (1163).
14 Allgemein zu stabilisierten De facto-Regimen aus völkerrechtlicher Perspektive vgl. statt vieler Frowein, De Facto 

Regime, Rn. 1 ff., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: 
<www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024); Gornig, Völkerrecht, § 20, Rn. 1 ff.; Schweisfurth, Völker-
recht, 33 f.; Krieger, Das Effektivitätsprinzip im Völkerrecht, 94 f.; Krajewski, Völkerrecht, § 7, Rn. 48 ff.; Nowrot, 
in: Tietje/Nowrot (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, § 2, Rn. 14 ff.; sowie grundlegend Frowein, Das de facto-
Regime im Völkerrecht, 1 ff.

15 So generell bezogen auf stabilisierte De facto-Regime auch beispielsweise Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Bd. 
I/2, 303 f.; Krajewski, Völkerrecht, § 7, Rn. 51; Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, §§ 405 f.; Nowrot, in: 
Tietje/Nowrot (Hrsg.), Internationales Wirtschaftsrecht, § 2, Rn. 16; von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 69; Kämmerer, in: 
Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 1 (67); Doehring, Völkerrecht, 114 f.; Gornig, Völkerrecht, § 20, Rn. 6; Epping, in: Ipsen 
(Hrsg.), Völkerrecht, § 11, Rn. 15; Schweisfurth, Völkerrecht, 34.

16 Hierzu exemplarisch Schoiswohl, Status and (Human Rights) Obligations, 214 ff.; ders., Austrian Review of Interna-
tional and European Law 6 (2001), 45 ff.; Lisenco/Nowrot/Shchukina, Human Rights in Times of Health Emergencies, 
20, jeweils m.w.N.

17 So auch unter anderem Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, § 406; Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Bd. 
I/2, 304; Balekjian, Die Effektivität, 150 ff.; Frowein, Das de facto-Regime im Völkerrecht, 71 ff.; Fischer, in: Bröhmer 
u.a. (Hrsg.), Festschrift Ress, 77 (90); Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 11, Rn. 15; Heuser, Zeitschrift für aus-
ländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 49 (1989), 335 (339); Schoiswohl, Austrian Review of International and 
European Law 6 (2001), 45 (64 ff.); ders., Status and (Human Rights) Obligations, 256 ff.; Wolfrum/Philipp, in: von 
Schorlemer (Hrsg.), Praxishandbuch UNO, 145 (155).

18 Siehe hierzu beispielsweise auch Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 55, Rn. 29.
19 Charta der Vereinten Nationen vom 26. Juni 1945, abgedruckt in: Documents of the United Nations Conference on 

International Organization, Bd. 15, 1945, 336; BGBl. 1973 II, 431; mit nachfolgender Änderung, abgedruckt in: BGBl. 
1974 II, 769.
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gerade auch für stabilisierte De facto-Regime relevante, Geltung als Völkergewohnheitsrecht 
beanspruchende völkerrechtliche Gewaltverbot20 geschützt sind, aber durch dieses zentrale 
Grundprinzip der heutigen Völkerrechtsordnung auch selbst als Pflichtenadressat rechtlich 
gebunden werden.21

II. Völkerrechtliche Zulässigkeit des Schutzes und der  
	 Verteidigung	von	Handelsschiffen	gegen	Angriffe	der	Huthi	 
 durch die Fregatte „Hessen“

Im Lichte dieser übergreifenden völkerrechtlichen Rahmenbedingungen gilt es nunmehr der 
Frage nachzugehen, ob die von der deutschen Fregatte „Hessen“ während ihrer Mitwirkung 
an der Operation EUNAVFOR ASPIDES im Zeitraum von Februar bis April 2024 in den 
Seegebieten um die Meerenge Bab el-Mandab ergriffenen militärischen Maßnahmen22 zum 
Schutz und zur Verteidigung von Handelsschiffen gegen Angriffe der Huthi im Einklang mit 
den normativen Vorgaben der internationalen Rechtsordnung standen.

In diesem Zusammenhang ist zunächst zu konstatieren, dass es sich bei Bab el-Mandab 
aus der Perspektive des internationalen Seerechts um eine internationale Meerenge – also ein 
natürliches Seegebiet geringer Breite, welches der internationalen Schifffahrt dient23 – han-
delt, welche die Voraussetzungen des Art. 37 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 10. Dezember 198224 (SRÜ) erfüllt25 und auf die vor diesem Hintergrund das 

20 Allgemein und eingehender zum Rechtscharakter und Regelungsgehalt des völkerrechtlichen Gewaltverbots siehe 
überdies beispielsweise IGH, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nica-
ragua v. Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-Reports 1986, 14 (97 ff.); IGH, Case Concerning Armed Activities on 
the Territory of the Congo (Democratic Republic of Congo v. Uganda), ICJ-Reports 2005, 168 (223) („The prohibition 
against the use of force is a cornerstone of the United Nations Charter.“); Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Bd. 
I/3, 816 ff.; Bothe, in: Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 893 (902 ff.); Klabbers, International Law, 203 ff.; Gill/Tibori-
Szabo, The Use of Force, 57 ff.; Gray/Sanger, in: Evans (Hrsg.), International Law, 592 (594 ff.); Wittich, in: Reinisch 
(Hrsg.), Österreichisches Handbuch des Völkerrechts, Bd. I, 425 ff.; Randelzhofer/Dörr, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus 
(Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 1, Art. 2 (4), Rn. 14 ff., jeweils m.w.N.

21 Vgl. hierzu auch beispielsweise Verdross/Simma, Universelles Völkerrecht, § 406; Frowein, Das de facto-Regime im 
Völkerrecht, 69; ders., De Facto Regime, Rn. 4 f., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International 
Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024); von Arnauld, Völkerrecht, 
Rn. 69, 1053, 1134; Bothe, in: Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 893 (912); Randelzhofer/Dörr, in: Simma/Khan/Nolte/Pau-
lus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 1, Art. 2 (4), Rn. 29; Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, § 29, Rn. 3; 
Wolfrum/Philipp, in: von Schorlemer (Hrsg.), Praxishandbuch UNO, 145 (155); Neuhold, Internationale Konflikte, 75 
f.; Schweisfurth, Völkerrecht, 34; Nowrot, Normative Ordnungsstruktur und private Wirkungsmacht, 581 ff.; Dörr, Use 
of Force, Prohibition of, Rn. 21, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im 
Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024); Krajewski, Völkerrecht, § 7, Rn. 51; Fischer, 
in: Bröhmer u.a. (Hrsg.), Festschrift Ress, 77 (90); Gornig, Völkerrecht, § 20, Rn. 6; skeptisch jedoch unter anderem 
Hillgruber, Die Aufnahme neuer Staaten, 754 ff.

22 Vgl. zu diesen Maßnahmen im Einzelnen bereits supra unter A.
23 Vgl. zu diesem Verständnis internationaler Meerengen auch z.B. Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völker-

recht, § 41, Rn. 2; Lapidoth, Straits, International, Rn. 1, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public Inter-
national Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024); López Martín, 
International Straits, 41 ff.; Churchill/Lowe/Sander, The Law of the Sea, 167; siehe auch bereits IGH, Corfu Channel 
Case (UK v. Albania), ICJ-Reports 1949, 4 (28).

24 Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982, abgedruckt in: BGBl. 1994 II, 1799.
25 So auch bezogen auf Bab el-Mandab unter anderem bereits Lapidoth, Red Sea, Rn. 24, in: Peters (Hrsg.), Max Planck 

Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. 
Juli 2024). Allgemein und eingehender zu den Voraussetzungen des Art. 37 SRÜ vgl. z.B. Jia, in: Proelss (Hrsg.), 
Convention on the Law of the Sea – A Commentary, Article 37, Rn. 6 ff.; Caminos/Cogliati-Bantz, The Legal Regime 
of Straits, 41 ff.; Tanaka, The International Law of the Sea, 124 ff.; Graf Vitzthum, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des 
Seerechts, Kapitel 2, Rn. 164 ff.; Burke/DeLeo, Yale Journal of World Public Order 9 (1983), 389 (402); Schachte/ 
Bernhardt, Virginia Journal of International Law 33 (1993), 527 (538 ff.).
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Rechtsregime der Art. 38 ff. SRÜ Anwendung findet.26 Diese völkerrechtlichen Regelungen 
für internationale Meerengen im Sinne des Art. 37 SRÜ sind aus der Perspektive der Freiheit 
der Schifffahrt betrachtet gleichsam zwischen den auf Küstenmeere anwendbaren Vorschriften 
der Art. 17 ff. SRÜ sowie dem Regelungsregime für die Hohe See gemäß der Art. 86 ff. SRÜ 
liegend zu verorten. Einerseits gewährt das Völkerrechtsregime der Art. 38 ff. SRÜ für die 
Flaggenstaaten von Schiffen erheblich weitergehende Rechte und Freiheiten als das Konzept 
der friedlichen Durchfahrt durch das Küstenmeer gemäß der Art. 17 ff. SRÜ.27 Andererseits 
sehen die Vorschriften für internationale Meerengen im Sinne des Art. 37 SRÜ aber weiterge-
hende Einschränkungen als im Falle der Schifffahrt auf der Hohen See gemäß der Art. 86 ff. 
SRÜ vor.28

Den Kern dieses Sonderrechtsregimes für internationale Meerengen wie Bab el-Mandab 
bildet dabei das Recht auf Transitdurchfahrt gemäß Art. 38 Abs. 1 SRÜ für alle Schiffe sowie 
Luftfahrzeuge. Dies gilt nicht nur für Handelsschiffe, sondern nach wohl ganz überwiegender 
und zutreffender Auffassung auch für Kriegsschiffe jeglicher Art.29 Unter Transitdurchfahrt 
wird in diesem Zusammenhang auf der Basis der Legaldefinition des Art. 38 Abs. 2 SRÜ 
„die in Übereinstimmung mit diesem Teil [des SRÜ] erfolgende Ausübung der Freiheit der 
Schiffahrt und des Überflugs lediglich zum Zweck des ununterbrochenen und zügigen Transits 
durch die Meerenge“ verstanden.30 Mit diesem Recht auf Transitdurchfahrt korrespondiert die 
in Art. 38 Abs. 1, Art. 42 Abs. 2 und Art. 44 SRÜ normierte Verpflichtung der Anliegerstaaten 
einer internationalen Meerenge, die Transitdurchfahrt für Handels- und Kriegsschiffe nicht zu 
behindern, nicht auszusetzen, nicht zu verweigern oder in sonstiger Weise zu beeinträchtigen.31 

Diese völkervertragsrechtlichen Regelungen für internationale Meerengen im Sinne des 
Art. 37 SRÜ sind für die Republik Jemen als Vertragspartei des SRÜ32 unmittelbar verbindlich. 
Fraglich – und im vorliegenden Zusammenhang ersichtlich auch relevant – ist aber, ob dieser 

26 Allgemein zu dem auf internationale Meerengen im Sinne des Art. 37 SRÜ anwendbaren Rechtsregime siehe beispiels-
weise Jia, The Regime of Straits, 129 ff.; López Martín, International Straits, 109 ff.; Tanaka, The International Law of 
the Sea, 131 ff.; Proelß, in: ders. (Hrsg.), Völkerrecht, 553 (597 f.); Churchill/Lowe/Sander, The Law of the Sea, 171 
ff.; Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 41, Rn. 9 ff. Zur historischen Entwicklung dieses völker-
rechtlichen Regimes vgl. überdies López Martín, International Straits, 1 ff.; Graf Vitzthum, in: ders. (Hrsg.), Handbuch 
des Seerechts, Kapitel 2, Rn. 158 ff., m.w.N.

27 Zu dieser Wahrnehmung auch bereits statt vieler Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 303; 
Orakhelashvili, Akehurst’s Modern Introduction to International Law, 169 f.; Mahmoudi/Ratcovich Leopardi, Tran-
sit Passage, Rn. 20 ff., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Inter-
net unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024); Birkner, Die Durchfahrtsrechte von Handels- und 
Kriegsschiffen, 129 ff.; Graf Vitzthum, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 2, Rn. 169.

28 Mahmoudi/Ratcovich Leopardi, Transit Passage, Rn. 4, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public Interna-
tional Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024).

29 So bereits statt vieler Heintschel von Heinegg, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 7, Rn. 51; 
ders., in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 41, Rn. 10; Proelß, in: ders. (Hrsg.), Völkerrecht, 553 (597); Gornig, Völker-
recht, § 87, Rn. 15; Graf Vitzthum, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 2, Rn. 171. Zur Definition und 
dem völkerrechtlichen Status von Kriegsschiffen vgl. unter anderem die Art. 29 ff. SRÜ sowie beispielsweise Heint-
schel von Heinegg, Warships, Rn. 1 ff., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhält-
lich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024); Barnes, in: Proelss (Hrsg.), Convention 
on the Law of the Sea – A Commentary, Article 29, Rn. 1 ff.

30 Eingehender zum Recht auf Transitdurchfahrt gemäß Art. 38 SRÜ vgl. unter anderem Jia, in: Proelss (Hrsg.), Conven-
tion on the Law of the Sea – A Commentary, Article 38, Rn. 1 ff.; Mahmoudi/Ratcovich Leopardi, Transit Passage, Rn. 
13 ff., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.
mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024).

31 Zu den Rechten und Pflichten der Anliegerstaaten auf der Grundlage der Art. 38 ff. SRÜ siehe eingehender Graf Vitzt-
hum, in: ders. (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 2, Rn. 171 ff.; Jia, in: Proelss (Hrsg.), Convention on the Law 
of the Sea – A Commentary, Article 44, Rn. 1 ff.; Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 41, Rn. 13 f.

32 Für eine Übersicht der Vertragsparteien des SRÜ vgl. die Informationen im Internet unter: <https://treaties.un.org/
pages/ViewDetailsIII.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXI-6&chapter=21&Temp=mtdsg3&clang=_en> (zuletzt 
besucht am 12. Juli 2024).
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Befund auch auf das stabilisierte De facto-Regime der Huthi33 Anwendung findet. Zuguns-
ten einer solchen Annahme könnte hier der Rechtsgedanke über die prinzipielle Fortgeltung 
von völkerrechtlichen Verträgen, die einen territorialen Bezug aufweisen und auch als ra-
dizierte Verträge bezeichnet werden,34 wie er in Art. 12 der Wiener Konvention über Staa-
tennachfolge in Verträge vom 23. August 1978 kodifiziert ist35 und überdies als Bestandteil 
des Völkergewohnheitsrechts Geltung beansprucht,36 angeführt werden. Selbst wenn nicht alle 
Leserinnen und Leser dieser Argumentation zu folgen bereit seien sollten, so hat das Recht 
auf Transitdurchfahrt in Bezug auf internationale Meerengen nach richtigerweise zunehmend 
vertretener Auffassung mittlerweile auch den Status von Völkergewohnheitsrecht erlangt37 und 
ist zumindest in dieser normativen Gestalt auch auf stabilisierte De facto-Regime wie das Re-
gime der Huthi anwendbar. Vor diesem Hintergrund stellen die aktuellen Angriffe der Huthi 
auf Handelsschiffe in der Meerenge Bab el-Mandab also zweifelsohne eine nach Art. 38 Abs. 
1 und Art. 44 SRÜ bzw. nach Völkergewohnheitsrecht unzulässige Behinderung des Rechts 
auf Transitdurchfahrt dar.

Diese Behinderung des Rechts auf Transitdurchfahrt durch das Huthi-Regime gibt anderen 
Staaten jedoch – zumindest für sich genommen – prinzipiell nicht das Recht, auf diesen Ver-
stoß gegen das Völkerrecht mit weiterreichenden militärischen Maßnahmen gegen die Huthi 
zu antworten.38 Insofern sind die Staaten auf das Gebot und die Mittel der friedlichen Streit-
beilegung gemäß Art. 2 Ziff. 3 sowie Art. 33 Abs. 1 UN-Charta verwiesen,39 welche gleichsam 

33 Siehe zu dieser Qualifizierung bereits supra unter B.I.
34 Eingehender zu radizierten Verträgen im Recht der Staatennachfolge Zimmermann, Staatennachfolge in völkerrechtli-

che Verträge, 451 ff., m.w.N.
35 Vienna Convention on Succession of States in Respect of Treaties of 23 August 1978, erhältlich im Internet unter: 

<https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=XXIII-2&chapter=23&clang=_en> (zuletzt 
besucht am 12. Juli 2024).

36 So z.B. IGH, Case Concerning the Gabcikovo-Nagymaros Project, (Ungarn v. Slowakei), ICJ-Reports 1997, 7 (71 f.); 
Krajewski, Völkerrecht, § 7, Rn. 77; Zimmermann/Devaney, State Succession in Treaties, Rn. 17, in: Peters (Hrsg.), 
Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt 
besucht am 12. Juli 2024).

37 So unter anderem auch bereits Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 41, Rn. 4; Lapidoth, Straits, 
International, Rn. 16, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet 
unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024); Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 
Rechtliche Spielräume für ein militärisches Engagement zum Schutze von Handelsschiffen und Schifffahrtswegen in 
der Straße von Hormuz, WD 2 – 3000 – 088/19, August 2019, 11 f.; Mahmoudi/Ratcovich Leopardi, Transit Passage, 
Rn. 37, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.
mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024); weiterhin skeptisch demgegenüber z.B. Orakhelashvili, Akehurst’s 
Modern Introduction to International Law, 170; Tanaka, The International Law of the Sea, 134; Graf Vitzthum, in: ders. 
(Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 2, Rn. 179; Jia, in: Proelss (Hrsg.), Convention on the Law of the Sea – A 
Commentary, Article 38, Rn. 3; vgl. auch Lott/Kawagishi, Ocean Development & International Law 53 (2022), 123 
(132) („It is not clear if the right of transit passage forms part of customary international law.”); sowie Shaw, Inter-
national Law, 494 („It is unclear whether the right of transit passage has passed into customary law. Practice is as 
yet ambiguous.”), jeweils m.w.N. Etwas ambivalent auch beispielsweise Evans/Lewis, in: Evans (Hrsg.), International 
Law, 629 (641) (“However, its customary status has long been challenged […] and remains unclear, although State 
practice increasingly reflects these provisions.”).

38 Vgl. in aller Deutlichkeit auch beispielsweise Stein, in: Ipsen/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Festschrift Rauschning, 487 
(490) („Das heißt nicht, daß die Kriegsmarine der Handelsmarine ohne weiteres den Weg freischießen darf […].“); 
ebenso unter anderem Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Rechtliche Spielräume für ein militäri-
sches Engagement zum Schutze von Handelsschiffen und Schifffahrtswegen in der Straße von Hormuz, WD 2 – 3000 
– 088/19, August 2019, 16 ff.

39 Ausführlicher zu den einzelnen Mitteln friedlicher Streitbeilegung im Völkerrecht vgl. u.a. Merrills/de Brabandere, 
Merrills‘ International Dispute Settlement, 38 ff.; Tanaka, The Peaceful Settlement of International Disputes, 29 ff.; de 
Brabandere, in: Evans (Hrsg.), International Law, 528 (533 ff.); Epping, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 59, Rn. 6 ff.; 
Shaw, International Law, 882 ff.; Collier/Lowe, The Settlement of Disputes in International Law, 20 ff.; im Hinblick 
auf die Verpflichtung zur friedlichen Streitbeilegung als einem der Grundprinzipien der heutigen Völkerrechtsordnung 
allgemein überdies statt vieler Krajewski, Völkerrecht, § 8, Rn. 43 ff.; Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Bd. I/3, 
832 ff.
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naturgemäß eine enge Verbindung im Sinne eines Komplementärverhältnisses40 zum völker-
rechtlichen Gewaltverbot aufweisen. Überdies besteht die Möglichkeit, Gegenmaßnahmen 
bzw. Repressalien ohne militärischen Charakter beispielsweise in Gestalt von unilateralen 
Wirtschaftssanktionen zu erlassen.41

Diese rechtlichen Einschränkungen in Bezug auf die Reaktionsmöglichkeiten anderer 
Staaten folgen bereits aus dem völkervertragsrechtlich in Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta normierten 
und überdies völkergewohnheitsrechtlich anerkannten Gewaltverbot selbst. Darüber hinaus – 
wenngleich mit dem Vorgenannten sehr eng verbunden – stellen sie gemäß Art. 39 Abs. 1 lit. 
b SRÜ aber auch speziell im Kontext internationaler Meerengen eine Verpflichtung für die das 
Recht auf Transitdurchfahrt in Anspruch nehmenden (Kriegs-)Schiffe dar. Nach dieser Vor-
schrift müssen Schiffe sich bei Ausübung des Rechts auf Transitdurchfahrt „jeder Androhung 
oder Anwendung von Gewalt enthalten, die gegen die Souveränität, die territoriale Unver-
sehrtheit oder die politische Unabhängigkeit eines Meerengenanliegerstaats gerichtet ist oder 
sonst die in der Charta der Vereinten Nationen niedergelegten Grundsätze des Völkerrechts 
verletzt“.42 Als mit diesen Vorgaben noch vereinbar wird dabei richtigerweise unter anderem 
ein militärischer Geleitschutz von Handelsschiffen in internationalen Meerengen im Sinne ei-
nes bloßen Begleitens durch Kriegsschiffe angesehen.43 Demgegenüber ist jedoch namentlich 
der Einsatz von militärischer Waffengewalt in diesen zum Küstenmeer eines Anrainerstaates 
gehörenden Seegebieten, wie von der deutschen Fregatte „Hessen“ im Operationszeitraum 
ebenfalls vorgenommen, grundsätzlich nicht mehr als Transitdurchfahrt im Sinne der Art. 38 
ff. SRÜ zu qualifizieren und damit prima facie völkerrechtswidrig. Vielmehr liegt es prinzipi-
ell ausschließlich in der Zuständigkeit des jeweiligen Anrainerstaates, entsprechende Angriffe 
auf Handelsschiffe in der Meerenge zu verhindern bzw. die gebotenen Abwehrmaßnahmen 
einzuleiten.44

Im Lichte dieses Befundes stellt sich also nicht zuletzt auch im Hinblick auf die von der 
„Hessen“ ergriffenen militärischen Maßnahmen wie dem Abschuss von Flugkörpern und Über-
wasserdrohnen der Huthi notwendigerweise die Frage nach einer völkerrechtlichen Rechtfer-
tigung für diese Gewaltanwendung in den internationalen Beziehungen. In diesem Zusam-
menhang ist zunächst zu konstatieren, dass vorliegend dem System kollektiver Sicherheit der 
Vereinten Nationen mit dem UN-Sicherheitsrat als seinem institutionellen Zentrum aktuell kei-
ne praktische Relevanz zukommt. Zwar kann der UN-Sicherheitsrat, im Sinne einer Ausnahme 
vom völkerrechtlichen Gewaltverbot, nach vielfach vertretener und zutreffender Auffassung 
in Wahrnehmung seiner Kompetenzen gemäß Kapitel VII UN-Charta – nach Feststellung des 
Vorliegens einer Friedensbedrohung, eines Bruchs des Friedens bzw. einer Angriffshandlung 
gemäß Art. 39 UN-Charta – auf der Grundlage von Art. 42 S. 2 i.V.m. Art. 48 Abs. 1 UN-
Charta einzelne oder auch alle Mitglieder der Vereinten Nationen zur Anwendung militärischer 

40 So beispielsweise schon Dahm/Delbrück/Wolfrum, Völkerrecht, Bd. I/3, 834.
41 Allgemein hierzu statt vieler von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 425 ff.; White, in: Evans (Hrsg.), International Law, 501 

(504 ff.); Krajewski, Völkerrecht, § 6, Rn. 58 ff.; Dörr, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 30, Rn. 41 ff., jeweils m.w.N.
42 Eingehender zum Regelungsgehalt dieser Vorschrift Jia, in: Proelss (Hrsg.), Convention on the Law of the Sea – A 

Commentary, Article 39, Rn. 4 ff.
43 So auch z.B. Ulfstein, EJIL: Talk! vom 27. August 2019; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Recht-

liche Spielräume für ein militärisches Engagement zum Schutze von Handelsschiffen und Schifffahrtswegen in der 
Straße von Hormuz, WD 2 – 3000 – 088/19, August 2019, 15; Stein, in: Ipsen/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Festschrift 
Rauschning, 487 (490); Stephens/Skousgaard, Naval Demonstrations and Manoeuvres, Rn. 9, in: Peters (Hrsg.), Max 
Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht 
am 12. Juli 2024).

44 In diesem Sinne beispielsweise schon Heintschel von Heinegg, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, 
Kapitel 7, Rn. 65; Ulfstein, EJIL: Talk! vom 27. August 2019; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, 
Rechtliche Spielräume für ein militärisches Engagement zum Schutze von Handelsschiffen und Schifffahrtswegen in 
der Straße von Hormuz, WD 2 – 3000 – 088/19, August 2019, 16 f.
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Gewalt autorisieren45 und hat dies in den vergangenen Jahrzehnten bekanntermaßen auch be-
reits verschiedentlich so praktiziert.46 Im vorliegenden Kontext ist jedoch zu konstatieren, dass 
sich die von der Fregatte „Hessen“ gegen die Huthi ergriffenen militärischen Maßnahmen nicht 
auf eine entsprechende Autorisierung durch den UN-Sicherheitsrat stützen können. Eine solche 
Ermächtigung findet sich insbesondere auch nicht in der – nicht einmal auf der Grundlage von 
Kapitel VII UN-Charta angenommenen und vorliegend allein thematisch einschlägigen – Re-
solution 2722 (2024) des UN-Sicherheitsrates vom 10. Januar 2024,47 auf die sogleich noch in 
anderem Zusammenhang zurückzukommen sein wird.

Schon angesichts des Umstandes, dass die von der Fregatte „Hessen“ vorliegend ergriffe-
nen militärischen Maßnahmen offensichtlich primär dem Schutz von Handelsschiffen anderer 
Staaten gegen Angriffe der Huthi dienten, verdient vorliegend jedoch weiterhin das nach zu-
treffender Auffassung48 ebenfalls als Rechtfertigungsgrund zu qualifizierende Recht auf kollek-
tive Selbstverteidigung, welches sowohl in Art. 51 UN-Charta seine völkervertragsrechtliche 
Grundlage findet, als auch völkergewohnheitsrechtliche Geltung beanspruchen kann,49 zumin-
dest eine nähere Betrachtung. Dabei kommt zunächst dem Begriff des bewaffneten Angriffs 
als Voraussetzung für die Ausübung des Selbstverteidigungsrechts regelmäßig eine Schlüs-
selfunktion für die Feststellung einer nach Art. 51 UN-Charta gerechtfertigten Anwendung 
militärischer Gewalt zu.50 

In diesem Zusammenhang muss im vorliegenden Kontext allerdings nicht weiter auf die 
namentlich seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 in den USA sehr intensiv und 
kontrovers diskutierte Thematik – und hiermit zusammenhängenden völkerrechtlichen Fra-
gestellungen – eingegangen werden, ob auch die entsprechenden Handlungen von nichtstaat-
lichen Gewaltakteuren wie privaten terroristischen Gruppierungen für sich genommen einen 
bewaffneten Angriff im Sinne des Art. 51 UN-Charta darstellen können bzw. unter welchen 
Voraussetzungen solche nichtstaatlichen Gewaltakte einem Staat zurechenbar sind oder in 

45 Allgemein hierzu sowie zu den Hintergründen für diesen Autorisierungsansatz vgl. statt vieler Sarooshi, The United 
Nations and the Development of Collective Security, 142 ff.; Chesterman, Just War or Just Peace?, 163 ff.; Krajewski, 
Völkerrecht, § 9, Rn. 61 ff.; Gray, International Law and the Use of Force, 341 ff.; von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 1066 
ff.; Henderson, The Use of Force, 153 ff.; Krisch, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, 
Bd. 2, Art. 42, Rn. 8 ff.; Tietje/Nowrot, in: de Nève/Dobner/Göhlert/Wolf (Hrsg.), Terror, Krieg und die Folgen, 185 
(203 ff.); Gray/Sanger, in: Evans (Hrsg.), International Law, 592 (613 ff.); Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), 
Völkerrecht, § 57, Rn. 20 ff.; Hernández, International Law, 367 ff.; Nowrot/Schabacker, American University Interna-
tional Law Review 14 (1998), 321 (352 ff.); Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, § 54, Rn. 13 ff.; Blokker, European 
Journal of International Law 11 (2000), 541 ff.

46 Exemplarisch sei hier verwiesen auf UN SC Res. 678 (1990) vom 29. November 1990, Rn. 2 („Authorizes Member 
States co-operating with the Government of Kuwait, unless Iraq on or before 15 January 1991 fully implements, as 
set forth in paragraph l above, the above-mentioned resolutions, to use all necessary means to uphold and implement 
resolution 660 (1990) and all subsequent relevant resolutions and to restore international peace and security in the area; 
[…].”) (Hervorhebung im Original); UN SC Res. 794 (1992) vom 3. Dezember 1992, Rn. 16; UN SC Res. 940 (1994) 
vom 31. Juli 1994, Rn. 4; UN Sec Res. 1973 (2011) vom 17. März 2011, Rn. 4 und 8.

47 So auch beispielweise Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Völker- und verfassungsrechtliche 
Aspekte des Konflikts im Roten Meer, WD 2 – 3000 – 006/24, Januar 2024, 8; Wissenschaftliche Dienste des Deut-
schen Bundestages, Die Angriffe der Huthi auf die Handelsschifffahrt im Roten Meer und im Golf von Aden sowie die 
Reaktionen der internationalen Staatengemeinschaft auf diese Gewalt – Sicherheitspolitische Implikationen, WD 2 – 
3000 – 005/24, Januar 2024, 6.

48 Vgl. hierzu auch beispielsweise Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56, Rn. 2; Tietje/Nowrot, 
Neue Zeitschrift für Wehrrecht 44 (2002), 1 (5).

49 Zur Qualifizierung des Selbstverteidigungsrechts als Bestandteil des Völkergewohnheitsrechts siehe bereits statt vieler 
IGH, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. Vereinigte Staaten 
von Amerika), ICJ-Reports 1986, 14 (93 ff.); Alexandrov, Self-Defense Against the Use of Force in International Law, 
93 ff.; Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, Art. 51, Rn. 9 
ff.; Dinstein, War, Aggression and Self-Defence, 198 f.

50 Ebenso statt vieler Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, 
Art. 51, Rn. 16; Tietje/Nowrot, Neue Zeitschrift für Wehrrecht 44 (2002), 1 (5); Wittich, in: Reinisch (Hrsg.), Österrei-
chisches Handbuch des Völkerrechts, Bd. I, 425 (444).
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welchen Konstellationen die Aufenthaltsstaaten solcher privater Gewaltorganisationen gegen 
diese gerichtete militärische Maßnahmen durch Drittstaaten auf ihrem Territorium dulden müs-
sen.51 Aufgrund der sehr gut vertretbaren Qualifizierung des von den Huthi seit längerem effek-
tiv kontrollierten Territoriums als ein stabilisiertes De facto-Regime und dem daraus folgenden 
internationalrechtlichen Status eines Schutz- und Verpflichtungsadressaten des völkergewohn-
heitsrechtlichen Gewaltverbots52 ist zu konstatieren, dass das Huthi-Regime aus völkerrechtli-
cher Perspektive zweifelsohne grundsätzlich ein möglicher Urheber eines bewaffneten Angriffs 
im Sinne des Art. 51 UN-Charta sein kann, da die Stellung von stabilisierten De facto-Regimen 
sich auch insoweit als zumindest staatsähnlich darstellt, als entsprechende bewaffnete Angriffe 
unstrittig auch von Vertretern dieser internationalen Akteurskategorie ausgehen können.

Es fragt sich allerdings weiterhin, ob in dem hier interessierenden Zusammenhang über-
haupt vom – notwendigen – Vorliegen eines bewaffneten Angriffs im Sinne des Art. 51 UN-
Charta durch das stabilisierte De facto-Regime der Huthi ausgegangen werden kann. Im 
Prinzip kommen hierfür im vorliegenden Kontext der militärischen Maßnahmen der Fregatte 
„Hessen“ im Operationsgebiet zwei mögliche Anknüpfungspunkte in Betracht. 

Der erste Gesichtspunkt betrifft die Behinderung des Rechts auf Transitdurchfahrt durch 
das Huthi-Regime in der internationalen Meerenge Bab el-Mandab im Widerspruch zu Art. 38 
Abs. 1 und Art. 44 SRÜ bzw. entsprechenden völkergewohnheitsrechtlichen Verpflichtungen. 
Diesbezüglich ist im Vorgenannten allerdings schon festgestellt worden, dass dieser Verstoß 
gegen das Völkerrecht für sich genommen anderen Staaten im Lichte des völkerrechtlichen 
Gewaltverbots nicht das Recht gewährt, weitergehende militärische Maßnahmen gegen die 
Huthi zu ergreifen. Vor diesem Hintergrund wird deutlich, dass die völkerrechtswidrige Be-
hinderung des Rechts auf Transitdurchfahrt per se also auch keinen bewaffneten Angriffs im 
Sinne des Art. 51 UN-Charta darstellt.

Den zweiten Anknüpfungspunkt, der im vorliegenden Kontext möglicherweise von Rele-
vanz ist, bilden die zahlreichen – mit Raketen, Drohnen, Hubschraubern und Patrouillenbooten 

51 Exemplarisch hierzu aus der internationalen Rechtsprechung IGH, Legal Consequences of the Construction of a Wall 
in the Occupied Palestinian Territory (United Nations), ICJ-Reports 2004, 136 (194) („Article 51 of the Charter thus 
recognizes the existence of an inherent right of self-defence in the case of armed attack by one State against another 
State. However, Israel does not claim that the attacks against it are imputable to a foreign State. […] Consequently, the 
Court concludes that Article 51 of the Charter has no relevance in this case.”); IGH, Case Concerning Armed Activities 
on the Territory of the Congo (Democratic Republic of Congo v. Uganda), ICJ-Reports 2005, 168 (223) („Accordingly, 
the Court has no need to respond to the contentions of the Parties as to whether and under what conditions contem-
porary international law provides for a right of self-defence against large-scale attacks by irregular forces.”); IGH, 
Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua v. Vereinigte Staaten von 
Amerika), ICJ-Reports 1986, 14 (103 f.). Die Beiträge aus dem Schrifttum zu dieser Thematik sind mittlerweile mehr 
als Legion. Beispielhaft sei hier verwiesen auf Tietje/Nowrot, Neue Zeitschrift für Wehrrecht 44 (2002), 1 (5 ff.); König, 
Die Bekämpfung von Terroristen und Piraten, 5 ff.; von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 1124 ff.; Wandscher, Internationaler 
Terrorismus und Selbstverteidigungsrecht, 127 ff., 179 ff.; Delbrück, Die Friedens-Warte 74 (1999), 139 (156); ders., 
German Yearbook of International Law 44 (2001), 9 (15 f.); Franck, American Journal of International Law 95 (2001), 
839 ff.; Ruffert, Zeitschrift für Rechtspolitik 35 (2002), 247 ff.; Cassese, European Journal of International Law 12 
(2001), 993 ff.; Tams, European Journal of International Law 20 (2009), 359 (367 ff.); Krajewski, Archiv des Völker-
rechts 40 (2002), 183 (187 ff.); Starski, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 75 (2015), 455 
ff.; Tomuschat, EuGRZ 28 (2001), 535 ff.; Frowein, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
62 (2002), 879 ff.; Lorenz, Extraterritoriale Selbstverteidigung, 156 ff.; Ruys, ‘Armed Attack‘ and Article 51 of the UN 
Charter, 419 ff.; Finke, Archiv des Völkerrechts 55 (2017), 1 ff.; Blokker/Dam-de Jong, in: Rose u.a., Public Internatio-
nal Law, 208 (226 f.); Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, 
Art. 51, Rn. 31 ff.; Epiney, Die völkerrechtliche Verantwortlichkeit, 261 f.; Bianchi, German Yearbook of International 
Law 47 (2004), 343 (374 ff.); Wolf, Die Haftung der Staaten, 455 f.; Stahn, in: Walter u.a. (Hrsg.), Terrorism as a Chal-
lenge, 827 (848 ff.); Kreß, Gewaltverbot und Selbstverteidigungsrecht, 152 f.; Bruha/Tams, in: Dicke u.a. (Hrsg.), Liber 
amicorum Jost Delbrück, 85 (87 ff.); Bruha/Bortfeld, Vereinte Nationen 49 (2001), 161 ff.; Hernández, International 
Law, 355 ff.; Bajrami, Selbstverteidigung gegen nichtstaatliche Akteure, 13 ff.; Dau, Die völkerrechtliche Zulässigkeit 
von Selbstverteidigung gegen nicht-staatliche Akteure, 55 ff., jeweils m.w.N.

52 Vgl. zu diesen Aspekten bereits supra unter B.I.
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durchgeführten – Attacken der Huthi auf Handelsschiffe seit Mitte November 2023. Zwar 
sind diese ungerechtfertigten Angriffe auf Handelsschiffe anderer Staaten mit militärischen 
Mitteln zweifelsohne als ein Verstoß gegen das völkervertragsrechtlich sowie völkergewohn-
heitsrechtlich anerkannte Gewaltverbot durch das stabilisierte De facto-Regime der Huthi zu 
qualifizieren. Gleichwohl ist bekanntermaßen nach ganz überwiegend vertretener – und zutref-
fender – Auffassung nicht jeder Verstoß gegen das Gewaltverbot auch gleichsam automatisch 
bereits als ein bewaffneter Angriff im Sinne des völkerrechtlichen Selbstverteidigungsrechts 
anzusehen. Vielmehr ist dieses Tatbestandsmerkmal des Art. 51 UN-Charta grundsätzlich nur 
dann erfüllt, wenn ein in Bezug auf sein Ausmaß und die von ihm ausgehenden Wirkungen in 
besonderer Weise qualifizierter Verstoß gegen das Gewaltverbot vorliegt. Der Begriff des be-
waffneten Angriffs im Sinne des Art. 51 UN-Charta ist also enger als derjenige der verbotenen 
Gewaltanwendung im Sinne des Art. 2 Ziff. 4 UN-Charta.53

Ob vor diesem Hintergrund das unberechtigte militärische Vorgehen gegen ein oder meh-
rere private Handelsschiffe anderer Staaten prinzipiell – oder zumindest unter bestimmten 
qualifizierten Umständen – das völkerrechtliche Selbstverteidigungsrecht zu aktivieren in der 
Lage ist, wird in der Staatenpraxis und Völkerrechtslehre ebenfalls bekanntermaßen nicht ganz 
einheitlich beantwortet.54 Teilweise wird davon ausgegangen, dass bereits ein entsprechendes 
Vorgehen gegen ein einziges Handelsschiff einen bewaffneten Angriff im Sinne des Art. 51 
UN-Charta darstellen kann.55 Demgegenüber findet sich aber auch die Auffassung, dass al-
lenfalls eine militärische Gewaltanwendung gegenüber zahlreichen Handelsschiffen bzw. der 
gesamten Handelsflotte eines anderen Staates das Recht auf Selbstverteidigung auslöst.56 Die 
besseren Gründe sprechen sicherlich dafür, in der vorliegenden Konstellation kontinuierlicher, 
fortgesetzter Gewaltaktivitäten der Huthi gegen zahlreiche Handelsschiffe mit verschiedensten 
militärischen Mitteln vom Vorliegen eines bewaffneten Angriffs im Sinne des Art. 51 UN-
Charta auszugehen. 

Im Ergebnis kann diese Frage hier jedoch offenbleiben. Das Recht auf individuelle Selbst-
verteidigung steht nämlich anerkanntermaßen nur den Flaggenstaaten der hiervon betroffenen 
Handelsschiffe zu. Eine solche Ausübung des Selbstverteidigungsrechts durch die Flaggenstaa-
ten ist vorliegend jedoch nicht der Fall gewesen.57 Die Ausübung eines Rechts auf kollektive 

53 Vgl. hierzu auch statt vieler IGH, Case Concerning Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua 
(Nicaragua v. Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-Reports 1986, 14 (101 ff.); IGH, Case Concerning Oil Platforms 
(Iran v. Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-Reports 2003, 161 (186 f.); Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/
Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, Art. 51, Rn. 20 f.; Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, § 45, Rn. 
2 ff.; Bothe, in: Proelß (Hrsg.), Völkerrecht, 893 (915 f.); Krajewski, Völkerrecht, § 9, Rn. 86; Blokker/Dam-de Jong, 
in: Rose u.a., Public International Law, 208 (223 f.).

54 Vgl. zu dieser im Grundsatz seit längerer Zeit geführten Diskussion z.B. Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/
Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, Art. 51, Rn. 27; Lerche, Militärische Abwehrbefugnisse bei Angrif-
fen auf Handelsschiffe, 73 ff.; Ochoa-Ruiz/Salamanca-Aguado, European Journal of International Law 16 (2005), 499 
(510 ff.); siehe zu dieser Fragestellung auch IGH, Case Concerning Oil Platforms (Iran v. Vereinigte Staaten von Ame-
rika), ICJ-Reports 2003, 161 (186 ff.).

55 So wohl unter anderem Gray, International and Comparative Law Quarterly 40 (1991), 464 (469); Greenwood, Self-
Defence, Rn. 22 f., in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet 
unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024); Raab, Leiden Journal of International Law 17 (2004), 
719 (726 ff.), m.w.N. 

56 In diesem Sinne z.B. Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56, Rn. 22; Randelzhofer/Nolte, in: 
Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, Art. 51, Rn. 27; Lerche, Militärische Abwehr-
befugnisse bei Angriffen auf Handelsschiffe, 147 f.

57 Vgl. hierzu speziell im Hinblick auf die zeitlich vorangegangenen militärischen Maßnahmen der USA und des Verei-
nigten Königreichs auch beispielsweise Talmon, GPIL – German Practice in International Law vom 23. Januar 2024 
(„There was no suggestion that any US or UK flagged commercial vessels had been attacked by the Houthis. The 
vessels targeted sailed under the flags (of convenience) of Panama, the Bahamas, Liberia, Singapore or the Marshall 
Islands.”); Buchan, Articles of War vom 31. Januar 2024 („The difficulty is that the vast majority of commercial vessels 
attacked by the Houthis were not flying under the flags of the United States or United Kingdom, […].”).
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Selbstverteidigung durch die Bundesrepublik Deutschland und andere an der Operation EU-
NAVFOR ASPIDES beteiligte EU-Mitgliedstaaten zugunsten dieser Schiffe hätte zur Vor-
aussetzung gehabt, dass die entsprechenden Flaggenstaaten sich insofern als Opfer eines be-
waffneten Angriffs angesehen und um entsprechende militärische Unterstützungsmaßnahmen 
gebeten hätten.58 Auch dies ist vorliegend jedoch, soweit ersichtlich, nicht geschehen. Weder 
die Bundesrepublik Deutschland noch andere beteiligte EU-Mitgliedstaaten konnten sich also 
in legitimer Weise im Hinblick auf die von ihren Kriegsschiffen wie der Fregatte „Hessen“ er-
griffenen militärischen Maßnahmen gegen die Huthi in und um die Meerenge Bab el-Mandab 
auf das Recht auf individuelle oder kollektive Selbstverteidigung berufen; jedenfalls soweit 
sich die Ausübung dieser völkerrechtlichen Rechtsposition auf die Abwehr von bislang er-
folgten Angriffen der Huthi gegen private Handelsschiffe – und nicht beispielsweise gegen die 
Fregatte „Hessen“ selbst59 – bezieht.

Sind vorliegend somit weder eine Autorisierung durch den UN-Sicherheitsrat nach Kapitel 
VII UN-Charta noch das völkerrechtliche Selbstverteidigungsrecht gemäß Art. 51 UN-Charta 
einschlägig, so kommt hier im Hinblick auf die von der Fregatte „Hessen“ zum Schutz und 
zur Verteidigung von Handelsschiffen ergriffenen militärischen Maßnahmen gegen die Huthi 
jedoch möglicherweise ein weiterer, sehr spezifischer Rechtfertigungsgrund für die – begrenzte 
– Anwendung von Waffengewalt in Betracht. 

Zwar ist im Vorgenannten bereits hervorgehoben worden, dass es prinzipiell ausschließlich 
in der Zuständigkeit des jeweiligen Anrainerstaates liegt, entsprechende Angriffe auf Han-
delsschiffe in einer zu seinen Küstengewässern gehörenden Meerenge zu verhindern bzw. die 
gebotenen Abwehrmaßnahmen einzuleiten. Eine andere völkerrechtliche Bewertung erscheint 
jedoch für die Fallkonstellationen geboten, in denen der Anrainerstaat keine adäquaten Ab-
wehrmaßnahmen ergreifen kann oder will60 bzw. in denen – wie im vorliegenden Kontext 
des Huthi-Regimes gegeben – die völkerrechtswidrigen Angriffe auf Handelsschiffe in der 
internationalen Meerenge von dem Anrainerstaat bzw. Anrainerterritorium selbst ausgehen. In 
solchen Situationen wird verschiedentlich – und im Ergebnis auch zu Recht – angenommen, 
dass sich gleichsam eine Nothilfe zugunsten der angegriffenen Handelsschiffe auch mit mili-
tärischen Zwangsmitteln, beispielsweise in Gestalt des Abschusses von gegen sie gerichteten 
Raketen und Drohnen durch Kriegsschiffe, aber auch unter anderem die Unterstützung und 
Verteidigung von vom Entern bedrohten Handelsschiffen, als mit dem geltenden Völkerrecht 
vereinbar darstellt.61 Zur dogmatischen Grundlegung eines solchen völkergewohnheitsrechtlich 

58 Allgemein zu dieser Voraussetzung im Kontext des Angriffs auf Handelsschiffe auch bereits IGH, Case Concerning Oil 
Platforms (Iran v. Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-Reports 2003, 161 (186).

59 Zur vorliegend, soweit ersichtlich, im Hinblick auf die Fregatte „Hessen“ nicht einschlägigen Anwendbarkeit des 
Rechts auf Selbstverteidigung im Falle eines Angriffs auf Kriegsschiffe vgl. statt vieler IGH, Case Concerning Oil 
Platforms (Iran v. Vereinigte Staaten von Amerika), ICJ-Reports 2003, 161 (195 f.); Heintschel von Heinegg, Warships, 
Rn. 17, in: Peters (Hrsg.), Max Planck Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.
mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024); Greenwood, Self-Defence, Rn. 21, in: Peters (Hrsg.), Max Planck 
Encyclopedia of Public International Law, erhältlich im Internet unter: <www.mpepil.com/> (zuletzt besucht am 12. 
Juli 2024); Randelzhofer/Nolte, in: Simma/Khan/Nolte/Paulus (Hrsg.), Charter of the United Nations, Bd. 2, Art. 51, 
Rn. 25; Raab, Leiden Journal of International Law 17 (2004), 719 (731); Nowrot, Von Seevölkerrecht und Selbstvertei-
digung, 21 ff.

60 Zu diesen Fallkonstellationen Heintschel von Heinegg, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 7, 
Rn. 65.

61 Siehe hierzu unter anderem Lerche, Militärische Abwehrbefugnisse bei Angriffen auf Handelsschiffe, 174 ff., 203 ff.; 
Stein, in: Ipsen/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Festschrift Rauschning, 487 (489 ff.); Heintschel von Heinegg, in: Graf Vitzt-
hum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 7, Rn. 68 ff.; Nowrot, Von Seevölkerrecht und Selbstverteidigung, 16 ff.; 
Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Rechtliche Spielräume für ein militärisches Engagement zum 
Schutze von Handelsschiffen und Schifffahrtswegen in der Straße von Hormuz, WD 2 – 3000 – 088/19, August 2019, 
23 ff.; Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Völker- und verfassungsrechtliche Aspekte des Konflikts 
im Roten Meer, WD 2 – 3000 – 006/24, Januar 2024, 12.
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anerkannten Nothilferechts bei rechtswidrigen Übergriffen auf Handelsschiffe kann – über 
die entsprechende Staatenpraxis hinaus62 – im Wesentlichen auf zwei Rechtsgedanken bzw. 
Rechtskonzepte zurückgegriffen werden. Zum einen ist hier die Evakuierung und Rettung 
von eigenen Staatsangehörigen und weiteren Personen aus Krisengebieten im Ausland mit 
militärischen Mitteln als eine nach zutreffender Auffassung völkergewohnheitsrechtlich er-
kannte Ausnahme vom völkerrechtlichen Gewaltverbot zu nennen.63 Zum anderen kann hier 
der Rechtsgedanke der unter Seefahrern geltenden Pflicht zur Hilfeleistung und zum Beistand 
in Notfällen auf See, wie sie in Art. 98 Abs. 1 SRÜ völkervertragsrechtlich kodifiziert ist,64 

herangezogen werden.
Ein weiteres – und sehr aktuelles – Indiz für die internationale Anerkennung eines solchen 

völkergewohnheitsrechtlichen Nothilferechts mit militärischen Mitteln im Falle von rechts-
widrigen Übergriffen auf Handelsschiffe findet sich überdies – und zwar sogar im vorliegend 
interessierenden Kontext – in der vom UN-Sicherheitsrat am 10. Januar 2024 verabschiedeten 
Resolution 2722 (2024). In dieser Resolution verurteilt der UN-Sicherheitsrat nicht nur „auf 
das Entschiedenste die mindestens zwei Dutzend Angriffe der Huthi auf Handelsschiffe seit 
dem 19. November 2023, als die Huthi die Galaxy Leader und ihre Besatzung angriffen und 
in ihre Gewalt brachten“65 und „verlangt, dass die Huthi unverzüglich alle derartigen Angriffe 
einstellen, die den Welthandel hemmen und die Rechte und Freiheiten der Schifffahrt wie auch 
den Frieden und die Sicherheit in der Region untergraben, und verlangt ferner, dass die Huthi 
die Galaxy Leader und ihre Besatzung sofort freigeben“.66 Vielmehr nimmt er bemerkenswer-
terweise darüber hinaus auch davon Kenntnis, „dass die Mitgliedstaaten nach dem Völkerrecht 
das Recht haben, ihre Schiffe gegen Angriffe, einschließlich solcher, die die Rechte und Frei-
heiten der Schifffahrt untergraben, zu verteidigen“.67

Zwar ist in der Völkerrechtslehre weiterhin umstritten, ob dieses militärische Nothilferecht 
von Kriegsschiffen nur zugunsten von Schiffen der eigenen Handelsflotte ausgeübt werden 
darf68 oder ob darüber hinaus auch Handelsschiffe von Drittstaaten im Falle rechtswidriger 
Übergriffe geschützt und verteidigt werden dürfen, wenn sie um entsprechenden Schutz und 
Beistand ersuchen bzw. eine solche Verteidigung ihrem mutmaßlichen Willen entspricht.69 Die 
besseren Gründe sprechen jedoch zweifelsohne für die letztgenannte Auffassung.70 In diesem 
Zusammenhang seien hier noch einmal die beiden Rechtsgedanken bzw. Rechtskonzepte in 
Erinnerung gerufen, welche zur dogmatischen Grundlegung dieses völkergewohnheitsrecht-
lichen Nothilferechts herangezogen werden können. So umfasst die in Art. 98 Abs. 1 SRÜ 
völkervertragsrechtlich verankerte Pflicht zum Beistand in Notfällen auf See selbstverständlich 

62 Eingehender hierzu z.B. Lerche, Militärische Abwehrbefugnisse bei Angriffen auf Handelsschiffe, 195 ff.
63 Zu diesem Rechtfertigungsgrund für die Anwendung militärischer Gewalt in den zwischenstaatlichen Beziehungen 

siehe unter anderem Shaw, International Law, 1004 ff.; Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56, 
Rn. 46 ff.; Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, § 48; Epping, Archiv des öffentlichen Rechts 124 (1999), 423 (457 
ff.); von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 1139 ff.; Franzke, Neue Zeitschrift für Wehrrecht 38 (1996), 189 ff.; Lillich, German 
Yearbook of International Law 35 (1992), 205 ff. Kreß, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 
57 (1997), 329 (331 ff.); Crawford, Brownlie’s Principles of Public International Law, 729.

64 Ausführlich zu den Hintergründen und dem Regelungsgehalt dieser Bestimmung Guilfoyle, in: Proelss (Hrsg.), Con-
vention on the Law of the Sea – A Commentary, Article 98, Rn. 1 ff., m.w.N.

65 UN SC Res. 2722 (2024) vom 10. Januar 2024, Rn. 1.
66 UN SC Res. 2722 (2024) vom 10. Januar 2024, Rn. 2 (Hervorhebungen im Original).
67 UN SC Res. 2722 (2024) vom 10. Januar 2024, Rn. 3.
68 In diese Richtung wohl unter anderem Lerche, Militärische Abwehrbefugnisse bei Angriffen auf Handelsschiffe, 208 f.; 

Heintschel von Heinegg, in: Graf Vitzthum (Hrsg.), Handbuch des Seerechts, Kapitel 7, Rn. 74.
69 So z.B. Stein, in: Ipsen/Schmidt-Jortzig (Hrsg.), Festschrift Rauschning, 487 (489).
70 Vgl. hierzu auch schon Wissenschaftliche Dienste des Deutschen Bundestages, Rechtliche Spielräume für ein militäri-

sches Engagement zum Schutze von Handelsschiffen und Schifffahrtswegen in der Straße von Hormuz, WD 2 – 3000 
– 088/19, August 2019, 24 ff.
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gerade auch entsprechende Hilfeleistungen für Seeleute anderer Staaten. In gleicher Weise ist 
es allgemein anerkannt, dass der Rechtfertigungsgrund der Evakuierung von Ausländern aus 
Krisengebieten in fremden Staaten sich nicht nur auf die Rettung eigener Staatsangehöriger 
bezieht, sondern – wie es im Übrigen in der Staatenpraxis nicht selten der Fall ist – auch die 
Rettung von Ausländern aus Drittstaaten in völkerrechtlich zulässiger Weise ermöglicht.71 

Vor diesem Hintergrund ist somit zu konstatieren, dass sich die militärischen Maßnahmen 
zum Schutz und zur Verteidigung von Handelsschiffen, die von der Fregatte „Hessen“ und 
weiteren an der Operation EUNAVFOR ASPIDES beteiligten Kriegsschiffen seit Februar 2024 
im Seegebiet um die Meerenge von Bab el-Mandab ergriffen worden sind, auch insoweit als 
völkerrechtsgemäß darstellen, als sie, wie in der Praxis der vergangenen Monate nicht selten 
geschehen, zugunsten von Handelsschiffen aus Drittstaaten eingeleitet worden sind.

C. Europarechtliche Betrachtungsperspektiven:  
 Die Operation EUNAVFOR ASPIDES im Rahmen der Gemeinsamen  
 Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union

Die im Vorgenannten aus völkerrechtlicher Perspektive festgestellte Zulässigkeit der von der 
Fregatte „Hessen“ im Rahmen ihres Einsatzes im Seegebiet um die Meerenge von Bab el-
Mandab ergriffenen militärischen Maßnahmen72 ist überdies – schon im Lichte der Bindung 
auch der Europäischen Union an die auf diese supranationale Organisation anwendbaren völ-
kerrechtlichen Rahmenvorgaben73 – auch für die sich nunmehr anschließende europarechtli-
che Betrachtungsperspektive von zentraler Relevanz. Im Unterschied zu der Entsendung von 
Kriegsschiffen unter anderem durch die USA, das Vereinigte Königreich und Indien in die 
Region stellte der dortige Einsatz der Fregatte „Hessen“ von Februar bis April 2024 nämlich 
keinen unilateralen Militäreinsatz der Bundesrepublik Deutschland dar. Vielmehr erfolgte die-
ser Auslandseinsatz der Bundeswehr im Rahmen der EU-Operation EUNAVFOR ASPIDES; 
ist also in die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union 
eingebunden gewesen.

Die aktuelle normative Grundgestalt dieses Politikbereichs der Europäischen Union ist 
dabei im Wesentlichen durch den am 1. Dezember 2009 in Kraft getretenen Reformvertrag von 
Lissabon etabliert und konkretisiert worden. Durch dieses Vertragswerk wurde die bisherige 
und sich seit den 1990er Jahren herausgebildete Europäische Sicherheits- und Verteidigungs-
politik74 nicht nur in Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik umbenannt, sondern 

71 So statt vieler Heintschel von Heinegg, in: Ipsen (Hrsg.), Völkerrecht, § 56, Rn. 49; von Arnauld, Völkerrecht, Rn. 
1142; Stein/von Buttlar/Kotzur, Völkerrecht, § 48, Rn. 1.

72 Vgl. hierzu supra unter B.II.
73 Exemplarisch hierzu EuGH, Rs. C 366/10, Air Transport Association of America, Urteil vom 21. Dezember 2011, Rn. 

101 („Nach Art. 3 Abs. 5 EUV leistet die Union einen Beitrag zur strikten Einhaltung und zur Weiterentwicklung des 
Völkerrechts. Beim Erlass eines Rechtsakts ist sie also verpflichtet, das gesamte Völkerrecht zu beachten, auch das die 
Organe der Union bindende Völkergewohnheitsrecht […].“); EuGH, Rs. C-104/16 P, Rat/Front Polisario, Urteil vom 
21. Dezember 2016, Rn. 86 ff.; EuGH, Rs. C-162/96, Racke/Hauptzollamt Mainz, Urteil vom 16. Juni 1998, Rn. 45 f.; 
EuGH, Rs. C-286/90, Poulsen, Urteil vom 24. November 1992, Rn. 9 ff.; Streinz, Europarecht, Rn. 545 ff.; Oppermann/
Classen/Nettesheim, Europarecht, § 9, Rn. 152 ff.

74 Zur Entwicklung der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU seit den 1990er Jahren vgl. exem-
plarisch Graf Kielmansegg, Die Verteidigungspolitik der Europäischen Union, 2005; Scheffel, Europäische Verteidi-
gung, 85 ff.; Dietrich, Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP), 179 ff.; ders., ZaöRV 66 (2006), 
663 ff.; Nowrot, Aller notwendigen Dinge sind drei?, 11 ff.; Kleine, Die militärische Komponente der Europäischen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 69 ff.; Trybus, European Union Law and Defence Integration, 92 ff.; Kuhn, Die 
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– in Anknüpfung an Überlegungen, die bereits in den Regelungsstrukturen des gescheiterten 
Vertrags über eine Verfassung für Europa von Oktober 2004 ihren positivrechtlichen Nieder-
schlag gefunden hatten75 – im aktuellen Vertrag über die Europäische Union (EUV) auch in 
umfangreicherer Weise als bislang primärrechtlich, namentlich in den Art. 42 bis 46 EUV, 
normiert. Ein zentraler Zweck dieses Politikbereichs ist es dabei gemäß Art. 42 Abs. 1 S. 2 
EUV vor allem, der EU eine auf zivile und militärische Mittel gestützte Operationsfähigkeit 
zu sichern, auf die sie bei Missionen außerhalb der Union zur Friedenssicherung, Konflikt-
verhütung und Stärkung der internationalen Sicherheit im Einklang mit den Grundsätzen der 
UN-Charta zurückgreifen kann (Art. 42 Abs. 1 S. 3 EUV). Die in diesem Zusammenhang 
in Art. 42 Abs. 3 UAbs. 1 S. 1 EUV statuierte Vorgabe, wonach die EU-Mitgliedstaaten der 
Union für die Umsetzung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zivile und 
militärische Fähigkeiten als Beitrag zur Verwirklichung der vom Rat festgelegten Ziele zur 
Verfügung stellen, ist zwar richtigerweise im Lichte der bisherigen Vertragspraxis als eine 
lediglich auf politischer Ebene zu verortende Verhaltenserwartung zu qualifizieren.76 Demge-
genüber unterliegen die Mitgliedstaaten aber unter anderem auf der Basis von Art. 42 Abs. 3 
UAbs. 2 S. 1 EUV einer – zugegebenermaßen vergleichsweise vagen und offen formulierten 
– Rechtspflicht,77 ihre militärischen Fähigkeiten für die Zwecke der Gemeinsamen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik „schrittweise zu verbessern“.

Gemäß Art. 24 Abs. 1 EUV sowie Art. 42 Abs. 1 S. 1 EUV bildet die Gemeinsame Sicher-
heits- und Verteidigungspolitik dabei weiterhin einen „integrale[n] Bestandteil“ der Gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der Europäischen Union. Aus dieser Zuordnung 
folgt bereits, dass die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik auch aktuell nicht zu 
den supranational ausgestalteten Politikfeldern zu zählen ist, sondern – wie die GASP insge-
samt – im Wesentlichen eine intergouvernementale Ordnungsstruktur aufweist.78 Diese Quali-
fizierung als intergouvernementaler Politikbereich führt insbesondere dazu, dass den individu-
ellen EU-Mitgliedstaaten ein maßgeblicher Einfluss bei der Implementierung, Ausgestaltung 
und Weiterentwicklung der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zukommt. 
Abgesehen von der Funktion des Europäischen Rates, auch im Rahmen dieses Politikfeldes 
gemäß Art. 26 Abs. 1 EUV die Ziele und allgemeinen Leitlinien der GASP durch Beschlüsse 
festzulegen sowie – speziell bezogen auf diesen Politikbereich – nach Art. 42 Abs. 2 UAbs. 
1 S. 2 EUV gegebenenfalls eine gemeinsame Verteidigung für die EU einzuführen,79 bildet 
der Rat das zentrale Entscheidungsgremium im Kontext der Europäischen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik.80 Dieser fasst seine Beschlüsse, einschließlich der Beschlüsse über die 

Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 16 ff., jeweils m.w.N.
75 Zu den verteidigungspolitischen Regelungen des EU-Verfassungsvertrags vgl. z.B. Kaufmann-Bühler, in: Grabitz/Hilf/

Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 42 EUV (Stand März 2011), Rn. 5 ff.
76 So bereits BVerfGE 123, 267 (424); sowie u.a. Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter 

Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Bd. I, Art. 42 EUV, Rn. 32; Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 
Art. 42 EUV, Rn. 11; weitergehend im Sinne einer zumindest potentiellen Rechtspflicht aber z.B. Kaufmann-Bühler, in: 
Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 42 EUV (Stand März 2011), Rn. 26 ff.

77 Ebenso schon BVerfG, NVwZ 2023, 54 (64); Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 25; 
Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Bd. 
I, Art. 42 EUV, Rn. 36; anders demgegenüber Kaufmann-Bühler, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der 
Europäischen Union, Art. 42 EUV (Stand März 2011), Rn. 41 („als eine politische Vorgabe zu verstehen“).

78 Siehe zu dieser Wahrnehmung auch statt aller BVerfG, NVwZ 2023, 54 (62); Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/
Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Bd. I, Art. 42 EUV, Rn. 14; Oeter, in: Isensee/
Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. XI, § 243, Rn. 28; Kaufmann-Bühler, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim 
(Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 42 EUV (Stand März 2011), Rn. 13 f.

79 Zu dieser letztgenannten Option, ihren Voraussetzungen und ihrem Regelungsinhalt siehe statt vieler Geiger/Kirch-
mair, in: Geiger/Khan/Kotzur/Kirchmair (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 8; Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), 
EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 9 f., m.w.N.

80 So auch statt vieler Oppermann/Classen/Nettesheim, Europarecht, § 39, Rn. 30.
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Durchführung von EU-Missionen, dabei gemäß Art. 42 Abs. 4 S. 1 EUV grundsätzlich ein-
stimmig.81 Damit steht jedem EU-Mitgliedstaat also gleichsam eine Art von „Veto-Recht“ zu. 
Weiterhin entspricht es dem intergouvernementalen Charakter dieses Politikfeldes, dass den 
übrigen Organen der EU, namentlich auch dem Europäischen Parlament, der Kommission 
und dem Gerichtshof der Europäischen Union, keine maßgeblichen Funktionen und Betei-
ligungsoptionen bei der Festlegung, Durchführung bzw. Rechtskontrolle der Gemeinsamen 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik zukommen.82

Eine zwar im vorliegenden Kontext nicht unmittelbar einschlägige, aber gleichwohl prin-
zipiell hervorhebenswerte – und aus der Perspektive des, auf der Basis des Art. 42 Abs. 2 
UAbs. 1 EUV zu konstatierenden, aktuellen Fokus auf die schrittweise Festlegung einer ge-
meinsamen Verteidigungspolitik und damit (noch) nicht einer gemeinsamen Verteidigung der 
Union durchaus etwas überraschende83 – Innovation in der Regelungsstruktur des durch den 
Reformvertrag von Lissabon modifizierten Politikbereichs der Gemeinsamen Sicherheits- und 
Verteidigungspolitik bildet die Beistandsklausel des Art. 42 Abs. 7 UAbs. 1 S. 1 EUV. Danach 
schulden im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaates 
die anderen Mitgliedstaaten diesem „alle in ihrer Macht stehende Hilfe und Unterstützung, 
im Einklang mit Artikel 51 der Charta der Vereinten Nationen“. Diese Klausel wurde erst-
mals von Frankreich im Kontext der am 13. November 2015 vom so genannten „Islamischen 
Staat“ in Paris verübten Terroranschläge aktiviert.84 Als umstritten stellt sich allerdings auch 
weiterhin die den individuellen Anwendungsfällen vorgelagerte Frage dar, ob und wenn ja, 
in welchem Umfang, Art. 42 Abs. 7 UAbs. 1 S. 1 EUV eine rechtsverbindliche Verpflichtung 
der Mitgliedstaaten zur Hilfeleistung im Falle eines bewaffneten Angriffs statuiert. In diesem 
Zusammenhang ist zunächst zu konstatieren, dass bereits der insoweit eindeutige Wortlaut der 
Bestimmung85 es nicht sehr naheliegend erscheinen lässt, der in ihr enthaltenen Verhaltensvor-
gabe insgesamt die Qualität als Rechtsverpflichtung abzusprechen und beispielsweise als bloße 
„politische ‚Schuld‘“ zu charakterisieren.86 

Aus diesem Befund sollte allerdings nicht gleichsam vorschnell die Schlussfolgerung 

81 Zu möglichen Ausnahmen im Zusammenhang mit ausschließlich zivilen EU-Missionen vgl. Cremer, in: Calliess/Ruf-
fert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 26; Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfur-
ter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Bd. I, Art. 42 EUV, Rn. 38; Kaufmann-Bühler, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim 
(Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 42 EUV (Stand März 2011), Rn. 24.

82 Eingehender hierzu Scheffel, Europäische Verteidigung, 103 ff.; Fährmann, Die Bundeswehr im Einsatz für Europa, 
120 ff.; vgl. allgemein im Hinblick auf die GASP der EU auch BVerfG, NVwZ 2023, 54 (61).

83 Vgl. in diesem Zusammenhang beispielsweise Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 
8 („Folglich stellt Art. 42 Abs. 7 UAbs. 1 EUV keinen Aspekt der gemeinsamen Verteidigungspolitik dar, sondern 
einen vorweggenommenen Teil einer gemeinsamen Verteidigung.“); zweifelnd demgegenüber Heintschel von  
Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Bd. I, Art. 42 EUV, 
Rn. 44; skeptisch auch u.a. Kaufmann-Bühler, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, 
Art. 42 EUV (Stand März 2011), Rn. 69. Allgemein zur im Einzelnen durchaus umstrittenen Differenzierung zwischen 
gemeinsamer Verteidigungspolitik und gemeinsamer Verteidigung im Sinne des Art. 42 Abs. 2 UAbs. 1 EUV statt 
vieler Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, 
Bd. I, Art. 42 EUV, Rn. 21 ff.; Graf Kielmansegg, in: ders./Krieger/Sohm (Hrsg.), Multinationalität und Integration im 
militärischen Bereich, 65 (69 ff.); Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 7 ff.

84 Hierzu u.a. Geiger/Kirchmair, in: Geiger/Khan/Kotzur/Kirchmair (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 11; Regels-
berger/Kugelmann, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 11; Mickonyte, The Mutual Assistance Clause 
under Article 42(7) TEU, 6 m.w.N.

85 Siehe auch bereits Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 16 („Der Wortlaut lässt keinen 
Zweifel daran, dass hier eine echte Rechtspflicht begründet wird.“).

86 So aber beispielsweise Marquardt/Gaedtke, in: von der Groeben/Schwarze/Hatje (Hrsg.), Europäisches Unionsrecht, 
Bd. 1, Art. 42 EUV, Rn. 16; offen gelassen von BVerfGE 123, 267 (423). Wie hier demgegenüber unter anderem auch 
Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Bd. I, 
Art. 42 EUV, Rn. 44; Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 16; Paschel, DÖV 2022, 749 
(752 ff.); Regelsberger/Kugelmann, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 11; Scheffel, Europäische Vertei-
digung, 127 ff.; Thym, in: von Arnauld/Bungenberg (Hrsg.), Europäische Außenbeziehungen, § 18, Rn. 40 ff.
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gezogen werden, dass Art. 42 Abs. 7 UAbs. 1 S. 1 EUV eine nicht weiter qualifizierte Rechts-
pflicht der EU-Mitgliedstaaten zu einer kollektiven Selbstverteidigung im Sinne des Art. 51 
UN-Charta mit militärischen Mitteln statuiert. Hiergegen spricht bereits die Vorschrift des 
Art. 42 Abs. 7 UAbs. 1 S. 2 EUV, wonach – im Einklang mit der allgemeinen Regelung des 
Art. 42 Abs. 2 UAbs. 2 EUV – auch die Beistandsklausel „den besonderen Charakter der 
Sicherheits- und Verteidigungspolitik bestimmter Mitgliedstaaten unberührt“ lässt; eine quali-
fizierende Regelung, welche von ihrer Zwecksetzung her nicht nur die Interessen der sich als 
neutral verstehenden Mitgliedstaaten wie Irland, Österreich und Malta schützen soll, sondern 
sich unter anderem auch auf den wehrverfassungsrechtlichen Parlamentsvorbehalt des deut-
schen Grundgesetzes bezieht.87 Überdies statuiert Art. 42 Abs. 7 UAbs. 2 EUV – wiederum 
in Übereinstimmung mit der allgemeinen Vorgabe des Art. 42 Abs. 2 UAbs. 2 EUV – einen 
Vorrang für die Verpflichtungen im Rahmen des aus EU-Perspektive externen kollektiven 
Verteidigungsbündnisses der NATO für diejenigen zahlreichen EU-Mitgliedstaaten, welche 
gleichzeitig Mitglieder der NATO sind und für die diese Organisation damit, wie die Vorschrift 
des Art. 42 Abs. 7 UAbs. 2 EUV ausdrücklich anerkennt, „weiterhin das Fundament ihrer kol-
lektiven Verteidigung und das Instrument für deren Verwirklichung ist“. Insgesamt ist damit 
der Regelungsgehalt des Art. 42 Abs. 7 UAbs. 1 S. 1 EUV richtigerweise so zu interpretieren 
und zu konkretisieren, dass die Beistandsklausel im Falle eines bewaffneten Angriffs auf das 
Hoheitsgebiet eines EU-Mitgliedstaates zwar eine Rechtspflicht der anderen Mitgliedstaaten 
zur grundsätzlichen Leistung von Hilfe und Unterstützung etabliert, welche allerdings nicht 
zwangsläufig auch eine Unterstützung mit militärischen Mitteln im Sinne einer kollektiven 
Selbstverteidigung umfassen muss.88

Nicht zuletzt zur Realisierung der den EU-Mitgliedstaaten nach Art. 42 Abs. 3 UAbs. 
2 S. 1 EUV aufgegebenen schrittweisen Verbesserung ihrer jeweiligen militärischen Fähig-
keiten ist die aktuelle Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik überdies durch den 
Steuerungsansatz einer Ermöglichung und Förderung der rüstungspolitischen Zusammenar-
beit zwischen den Mitgliedstaaten der Union geprägt;89 ein Verwirkungskonzept, welches im 
Grundsatz auch schon in Art. J.7 Abs. 1 UAbs. 4 des im Jahre 1997 unterzeichneten Vertrages 
von Amsterdam seinen positivrechtlichen Niederschlag gefunden hat. Gerade auch vor diesem 
Hintergrund errichtete der Rat auf Initiative des Europäischen Rates bereits am 12. Juli 2004 
die Europäische Verteidigungsagentur.90 Auf der Basis des Reformvertrags von Lissabon wur-
de mit Art. 42 Abs. 3 UAbs. 2 S. 2 EUV sowie insbesondere Art. 45 EUV nachfolgend eine 
primärrechtliche Grundlage für diese zunächst sekundärrechtlich gegründete Agentur geschaf-
fen. Dabei werden die zunächst in der erstgenannten Regelung des Art. 42 Abs. 3 UAbs. 2 S. 2 
EUV bereits allgemein normierten Aufgabenbereiche der Europäischen Verteidigungsagentur 
im Anschluss in Art. 45 Abs. 1 EUV eingehender aufgeführt und damit näher spezifiziert und 
konkretisiert.91 Zur finanziellen Förderung einer gemeinsamen Forschung und Entwicklung 

87 Vgl. hierzu auch Thym, in: von Arnauld/Bungenberg (Hrsg.), Europäische Außenbeziehungen, § 18, Rn. 42; Scheffel, 
Europäische Verteidigung, 129; in diesem Sinne überdies bereits BVerfGE 123, 267 (423 f.). Vgl. zum verfassungs-
rechtlichen Parlamentsvorbehalt des Grundgesetzes auch noch infra unter D.

88 Ähnlich auch beispielsweise Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu 
EUV, GRC und AEUV, Bd. I, Art. 42 EUV, Rn. 44; Mickonyte, The Mutual Assistance Clause under Article 42(7) TEU, 
11 ff.; Scheffel, Europäische Verteidigung, 128 ff.; Thym, in: von Arnauld/Bungenberg (Hrsg.), Europäische Außenbe-
ziehungen, § 18, Rn. 42; Regelsberger/Kugelmann, in: Streinz (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 42 EUV, Rn. 11.

89 Zu diesem Zusammenhang auch u.a. Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 45 EUV, Rn. 2; Thym, in: 
von Arnauld/Bungenberg (Hrsg.), Europäische Außenbeziehungen, § 18, Rn. 66.

90 Gemeinsame Aktion 2004/551/GASP des Rates vom 12. Juli 2004 über die Einrichtung der Europäischen Verteidi-
gungsagentur, ABl. EU, Nr. L 245/17 vom 17. Juli 2004.

91 Eingehender zu den Aufgaben der Europäischen Verteidigungsagentur vgl. beispielsweise Heintschel von Heinegg, 
in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Bd. I, Art. 45 EUV, Rn. 3 ff.; 
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von Verteidigungstechnologie durch die EU-Mitgliedstaaten wurde überdies im April 2021 
ein Europäischer Verteidigungsfonds für einen Zeitraum bis Ende 2027 eingerichtet,92 welcher 
gemäß Art. 4 der EU-Verordnung 2021/697 aktuell eine Finanzausstattung von insgesamt ca. 
8 Mrd. Euro aufweist und dessen übergreifende Aufgabe und Zwecksetzung darin besteht, die 
Wettbewerbsfähigkeit, Effizienz und Innovationsfähigkeit der technologischen und industri-
ellen Basis der europäischen Verteidigung in der gesamten Union zu steigern (Art. 3 Abs. 1 
EU-Verordnung 2021/697).

Zu den wesentlichen Grundsätzen der aktuellen Gemeinsame Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik ist darüber hinaus die durch Art. 42 Abs. 6 i.V.m. Art. 46 EUV und dem Proto-
koll (Nr. 10) zum Vertrag von Lissabon über die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit nach 
Artikel 42 des Vertrages über die Europäische Union93 geschaffene Möglichkeit einer engeren 
verteidigungspolitischen Zusammenarbeit einiger ausgewählter EU-Mitgliedstaaten zu zählen; 
ein Regelungsansatz, welcher im Wesentlichen der allgemeinen Ordnungsidee der Verstärk-
ten Zusammenarbeit i.S.d. Art. 20 EUV sowie Art. 326 ff. AEUV entspricht.94 Gemäß Art. 42 
Abs. 6 EUV begründen diejenigen EU-Mitgliedstaaten, welche „anspruchsvollere Kriterien 
in Bezug auf die militärischen Fähigkeiten erfüllen und die im Hinblick auf Missionen mit 
höchsten Anforderungen untereinander weiter gehende Verpflichtungen eingegangen sind“,95 
eine so genannte „Ständige Strukturierte Zusammenarbeit“ (Permanent Structured Coopera-
tion – PESCO). Die Details dieser Kooperation einschließlich der anwendbaren Verfahrens-
regelungen werden in Art. 46 EUV sowie dem Protokoll (Nr. 10) zum Vertrag von Lissabon 
primärrechtlich normiert.96 Auf Antrag von fünfundzwanzig teilnehmenden EU-Mitgliedstaa-
ten97 beschloss der Rat gemäß Art. 46 Abs. 2 EUV am 11. Dezember 2017 die Begründung 
der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit im Sinne des Art. 42 Abs. 6 EUV.98 Gemäß Art. 
9 des Beschluss (GASP) 2017/2315 des Rates vom 11. Dezember 2017 über die Begründung 
der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (PESCO) und über die Liste der daran teilneh-
menden Mitgliedstaaten können dabei auch einzelne Drittstaaten an spezifischen Projekten im 

Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 45 EUV, Rn. 3 f.; Kaufmann-Bühler, in: Grabitz/Hilf/Nettes-
heim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 45 EUV (Stand März 2011), Rn. 13 ff.

92 Verordnung (EU) 2021/697 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2021 zur Einrichtung des Euro-
päischen Verteidigungsfonds und zur Aufhebung der Verordnung (EU) 2018/1092, ABl. EU, Nr. L 170/149 vom 12. 
Mai 2021. Vgl. zum Europäischen Verteidigungsfonds auch beispielsweise die Informationen unter: <https://defence-
industry-space.ec.europa.eu/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024).

93 ABl. EU, Nr. C 326/275 vom 26. Oktober 2012.
94 So auch statt vieler Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC 

und AEUV, Bd. I, Art. 46 EUV, Rn. 4; Kaufmann-Bühler, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäi-
schen Union, Art. 46 EUV (Stand März 2011), Rn. 7.

95 Eingehender zu diesen Voraussetzungen Kaufmann-Bühler, in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europä-
ischen Union, Art. 46 EUV (Stand März 2011), Rn. 9 ff.; Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), 
Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Bd. I, Art. 46 EUV, Rn. 5 ff.

96 Siehe hierzu z.B. Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 45 EUV, Rn. 4 ff.; Heintschel von Heinegg, in: 
Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Bd. I, Art. 46 EUV, Rn. 10 ff.

97 Nicht beteiligt waren ursprünglich Dänemark und Malta. Dänemark ist nachfolgend auf seinen Antrag hin gemäß Art. 
46 Abs. 3 EUV durch Beschluss des Rates vom 23. Mai 2023 in die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit einbezogen 
worden, vgl. Beschluss (GASP) 2023/2015 des Rates vom 23. Mai 2023 zur Bestätigung der Beteiligung Dänemarks 
an der SSZ und zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2017/2315 über die Begründung der Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (SSZ) und über die Liste der daran teilnehmenden Mitgliedstaaten, ABl. EU, Nr. L 136/73 vom 24. 
Mai 2023.

98 Beschluss (GASP) 2017/2315 des Rates vom 11. Dezember 2017 über die Begründung der Ständigen Strukturierten 
Zusammenarbeit (PESCO) und über die Liste der daran teilnehmenden Mitgliedstaaten, ABl. EU, Nr. L 331/57 vom 14. 
Dezember 2017; nachfolgend geändert durch Beschluss (GASP) 2023/2015 des Rates vom 23. Mai 2023 zur Bestäti-
gung der Beteiligung Dänemarks an der SSZ und zur Änderung des Beschlusses (GASP) 2017/2315 über die Begrün-
dung der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) und über die Liste der daran teilnehmenden Mitgliedstaaten, 
ABl. EU, Nr. L 136/73 vom 24. Mai 2023. Siehe hierzu auch Scheffel, NVwZ 2018, 1347 ff.; ders., Europäische Vertei-
digung, 141 ff.; Jopp/Schubert, Integration 2019, 37 (42 ff.).
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Rahmen dieser Kooperationsstruktur der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
mitwirken. Dies gilt derzeit beispielsweise für Kanada in Bezug auf das PESCO-Projekt „Netz 
von Logistik-Drehkreuzen in Europa und zur Unterstützung von Operationen“.99 Nach aktu-
ellem Stand vom Juli 2024 wurden bzw. werden bereits achtundsechzig einzelne Projekte im 
Rahmen der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit durchgeführt.100 Dazu gehören unter 
anderem die Verbesserung der Abwehr von Cyber-Angriffen durch das Projekt „Cyber Rapid 
Response Teams and Mutual Assistance in Cyber Security (CRRT)“, welches von Litauen 
koordiniert wird und an dem aktuell zehn weitere EU-Mitgliedstaaten mitwirken,101 sowie 
die gemeinsame Entwicklung eines neuen Kampfschiffes im Rahmen des Projekts „European 
Patrol Corvette (EPC)“, welches von Italien koordiniert wird und an dem aktuell fünf weitere 
EU-Mitgliedstaaten mitwirken.102

Die im vorliegenden Kontext des Einsatzes der Fregatte „Hessen“ primär relevante Durch-
führung einzelner EU-Missionen im Rahmen der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidi-
gungspolitik wird insbesondere durch zwei übergreifende Strukturprinzipien geprägt. Zum 
einen handelt es sich um das Rückgriffsprinzip. Danach muss die EU bei der Durchführung 
militärischer Missionen auf die nationalen Streitkräfte der einzelnen Mitgliedstaaten zurück-
greifen. Sie verfügt also selbst nicht über eigene europäische Militäreinheiten. Zum anderen 
handelt es sich um das Freiwilligkeitsprinzip. Daraus folgt, dass die Beteiligung an den EU-
Missionen für die Mitgliedstaaten freiwillig ist. Es gibt also keine Verpflichtung der einzelnen 
EU-Mitgliedstaaten, sich mit ihren nationalen Streitkräften an beschlossenen EU-Missionen 
zu beteiligen. Dieses letztgenannte Strukturprinzip verdeutlicht nicht zuletzt noch einmal die 
weiterhin bestehende Entscheidungsfreiheit und Eigenständigkeit der individuellen Mitglied-
staaten in Bezug auf den Einsatz ihrer Militäreinheiten.103

In Anwendung dieser Grundsätze und unter Berücksichtigung der ausdrücklichen primär-
rechtlichen Grundlagen erfolgt die Durchführung von EU-Missionen im Rahmen der Gemein-
samen Sicherheits- und Verteidigungspolitik aktuell in folgender Weise: Auf Vorschlag des 
Hohen Vertreters der Union für Außen- und Sicherheitspolitik (Art. 18 und Art. 27 EUV) oder 
auf Initiative eines Mitgliedstaates beschließt der Rat gemäß Art. 42 Abs. 4 und Art. 43 Abs. 2 
EUV einstimmig über die Einleitung und Durchführung einer zivilen oder militärischen EU-
Mission im Kontext der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Art. 43 Abs. 1 
S. 1 EUV nennt – im Rahmen einer nicht abschließenden Aufzählung104 – als mögliche Aufga-
benfelder und Zielsetzungen dieser Missionen „gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen, humani-
täre Aufgaben und Rettungseinsätze, Aufgaben der militärischen Beratung und Unterstützung, 
Aufgaben der Konfliktverhütung und der Erhaltung des Friedens sowie Kampfeinsätze im 

99 Hierzu Beschluss (GASP) 2023/385 des Rates vom 20. Februar 2023 über die Teilnahme Kanadas am SSZ-Projekt 
„Netz von Logistik-Drehkreuzen in Europa und zur Unterstützung von Operationen“, ABl. EU, Nr. L 53/14 vom 21. 
Februar 2023.

100 Vgl. zur jüngsten Erweiterung der Liste der PESCO-Projekte den Beschluss (GASP) 2023/995 des Rates vom 22. Mai 
2023 zur Änderung und Aktualisierung des Beschlusses (GASP) 2018/340 zur Festlegung der Liste der im Rahmen der 
SSZ auszuarbeitenden Projekte, ABl. EU, Nr. L 135/123 vom 23. Mai 2023.

101 Siehe hierzu die Informationen unter: <https://www.pesco.europa.eu/project/cyber-rapid-response-teams-and-mutual-
assistance-in-cyber-security/> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024).

102 Vgl. die Informationen unter: <https://www.pesco.europa.eu/project/european-patrol-corvette-epc/> (zuletzt besucht 
am 12. Juli 2024).

103 Vgl. zum Rückgriffs- und Freiwilligkeitsprinzip im vorliegenden Kontext auch z.B. Graf Kielmansegg, in: ders./Krie-
ger/Sohm (Hrsg.), Multinationalität und Integration im militärischen Bereich, 65 (71); ders., Europarecht 41 (2006), 
182 (196 ff.); Thym, in: von Arnauld/Bungenberg (Hrsg.), Europäische Außenbeziehungen, § 18, Rn. 37; Cremer, in: 
Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 45 EUV, Rn. 11 f.; Scheffel, Europäische Verteidigung, 120 f.

104 So zu Recht auch bereits z.B. Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu 
EUV, GRC und AEUV, Bd. I, Art. 43 EUV, Rn. 12; anders aber u.a. Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, 
Art. 43 EUV, Rn. 2 („abschließend“).
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Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich Frieden schaffender Maßnahmen und Operati-
onen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten“. Überdies kann mit diesen EU-Missionen 
gemäß Art. 43 Abs. 1 S. 2 EUV auch zur Bekämpfung des Terrorismus, unter anderem auch 
durch die Unterstützung betroffener Drittstaaten, beigetragen werden.105 Art. 43 Abs. 2 S. 2 
EUV sieht vor, dass der Hohe Vertreter der Union im Regelfall für die Koordination der zivilen 
und militärischen Aspekte der beschlossenen Mission und ihrer Durchführung zuständig ist.106

Der Rat kann zur Implementierung der beschlossenen EU-Mission überdies gemäß Art. 
44 Abs. 1 S. 1 EUV die Durchführung derselben „einer Gruppe von Mitgliedstaaten übertra-
gen, die dies wünschen und über die für eine derartige Mission erforderlichen Fähigkeiten 
verfügen“.107 Diese ausgewählten EU-Mitgliedstaaten vereinbaren dann gemäß Art. 44 Abs. 
1 S. 2 EUV die Details der Ausführung der Mission in Absprache mit dem Hohen Vertreter 
der Union für die Außen- und Sicherheitspolitik. Art. 44 Abs. 2 S. 1 EUV sieht vor, dass 
sie überdies regelmäßig dem Rat über die Durchführung der entsprechenden Mission Bericht 
erstatten.108 Seit Beginn der ersten EU-Mission im März 2003 unter dem Namen EUFOR 
(European Force) „Concordia“ in Nordmazedonien109 sind bislang im Rahmen der heutigen 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik insgesamt über 40 militärische und zivile 
Missionen von der EU in Afrika, Asien und Europa beschlossen und durchgeführt worden. 
Aktuell werden 24 Missionen durchgeführt, davon 13 zivile EU-Missionen, 10 militärische 
EU-Missionen sowie eine Mission mit zivilem und militärischem Charakter.110 Ein Beispiel 
für eine aktuell laufende EU-Mission mit zivilem Grundcharakter ist die im Dezember 2019 
beschlossene und seit Juli 2020 in die Implementierungsphase eingetretene EU Advisory Mis-
sion in the Central African Republic (EUAM RCA), welche der Beratung und Ausbildung der 
internen Sicherheitskräfte in der Zentralafrikanischen Republik dient.111 Ein Beispiel für eine 
aktuell laufende EU-Mission mit militärischem Charakter ist EUNAVFOR (European Union 
Naval Force) MED (Mediterranean) „Irini“, die seit März 2020 einer Unterstützung bei der 
Überwachung der Einhaltung des Waffenembargos der Vereinten Nationen gegen Libyen dient 
und an der derzeit 23 EU-Mitgliedstaaten beteiligt sind.112

In diesen Kreis der aktuellen militärischen EU-Missionen ist auch die Operation EU-
NAVFOR ASPIDES einzuordnen, vor deren Hintergrund der Einsatz der Fregatte „Hessen“ 
in der Umgebung der Meerenge Bab el-Mandab zu sehen ist. Der Rat der Europäischen Uni-
on hat am 8. Februar 2024 auf Vorschlag des Hohen Vertreters der Union für Außen- und 

105 Insgesamt zu dem von Art. 43 Abs. 1 EUV vorgesehenen Aufgabenspektrum vgl. auch eingehender Kaufmann-Bühler, 
in: Grabitz/Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 43 EUV (Stand März 2011), Rn. 3 ff.; 
Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Bd. I, 
Art. 43 EUV, Rn. 3 ff.; Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 43 EUV, Rn. 2 ff.

106 Eingehender zur Durchführung von EU-Missionen auf der Grundlage von Art. 43 EUV Kaufmann-Bühler, in: Grabitz/
Hilf/Nettesheim (Hrsg.), Das Recht der Europäischen Union, Art. 43 EUV (Stand März 2011), Rn. 38 ff.; Cremer, in: 
Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 43 EUV, Rn. 17 f.

107 Hinsichtlich der in Art. 44 Abs. 1 S. 1 EUV genannten Voraussetzungen siehe im Einzelnen auch u.a. Heintschel von 
Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, GRC und AEUV, Bd. I, Art. 44 EUV, 
Rn. 6 ff.

108 Siehe hierzu auch u.a. Heintschel von Heinegg, in: Pechstein/Nowak/Häde (Hrsg.), Frankfurter Kommentar zu EUV, 
GRC und AEUV, Bd. I, Art. 44 EUV, Rn. 12 ff.; Cremer, in: Calliess/Ruffert (Hrsg.), EUV/AEUV, Art. 44 EUV, Rn. 4 f.

109 Siehe hierzu beispielsweise die Informationen im Internet unter: <https://eeas.europa.eu/archives/csdp/missions-and-
operations/concordia/index_en.htm> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024); sowie u.a. Koutrakos, The EU Common Secu-
rity and Defence Policy, 107 ff.

110 Vgl. hierzu die Informationen unter: <https://www.eeas.europa.eu/eeas/missions-and-operations_en> (zuletzt besucht 
am 12. Juli 2024).

111 Siehe hierzu die weiteren Informationen unter: <https://www.eeas.europa.eu/euam-rca_en> (zuletzt besucht am 12. Juli 
2024).

112 Nähere Informationen zu dieser EU-Missionen finden sich unter: <https://www.operationirini.eu/> (zuletzt besucht am 
12. Juli 2024).
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Sicherheitspolitik auf Grundlage des Beschlusses (GASP) 2024/583 eine Operation der Eu-
ropäischen Union zur Wahrung der Freiheit der Schifffahrt im Zusammenhang mit der Krise 
im Roten Meer (EUNAVFOR ASPIDES) eingerichtet.113 Das Operationsgebiet dieser EU-
Mission umfasst gemäß Art. 1 Abs. 3 Beschluss (GASP) 2024/583 die Meerenge von Bab 
al-Mandab und die Straße von Hormuz sowie die internationalen Gewässer im Roten Meer, 
im Golf von Aden, im Arabischen Meer, im Golf von Oman und im Persischen Golf. Zur Erfül-
lung ihrer Zwecksetzung wird EUNAVOR ASPIDES gemäß Art. 1 Abs. 5 Beschluss (GASP) 
2024/583 unter anderem Schiffe im Operationsgebiet begleiten und vor Angriffen auf See 
„unter uneingeschränkter Achtung des Völkerrechts“ schützen. Das operative Hauptquartier 
von EUNAVFOR ASPIDES befindet sich in Larissa, Griechenland (Art. 3 Beschluss (GASP) 
2024/583). Gemäß Art. 11 Abs. 2 des Beschlusses ist diese EU-Mission zunächst auf ein Jahr 
beschränkt.114

D. Verfassungsrechtliche Betrachtungsperspektiven:  
 Zulässigkeit des Einsatzes der Fregatte „Hessen“ im Lichte    
 grundgesetzlicher Vorgaben für Auslandseinsätze der Bundeswehr

Die völkerrechtliche Zulässigkeit der von der Fregatte „Hessen“ im Rahmen ihres Einsatzes 
im Seegebiet um die Meerenge von Bab el-Mandab ergriffenen militärischen Maßnahmen115 
ist weiterhin auch für die nunmehr folgende verfassungsrechtliche Betrachtungsperspektive 
von grundlegender Bedeutung. Dies ergibt sich bereits aus dem, über die Präambel hinaus, 
nicht zuletzt unter anderem auch in der Regelung des Art. 26 GG seinen Ausdruck findenden 
Friedensgebot des Grundgesetzes.116 Gleiches gilt, namentlich im Hinblick auf die Frage nach 
der verfassungsrechtlichen Grundlage für den Einsatz der Fregatte „Hessen“, für die struktu-
relle Einbindung dieser Auslandsmission der Bundeswehr in die EU-Operation EUNAVFOR 
ASPIDES.117

Den verfassungsrechtlichen Ausgangspunkt für den Einsatz von Einheiten der Bundes-
wehr bildet zunächst einmal die Regelung des Art. 87a Abs. 2 GG, wonach die Streitkräfte, 
außer zur Verteidigung, nur eingesetzt werden dürfen, soweit das Grundgesetz einen solchen 
Einsatz ausdrücklich zulässt. Im Hinblick auf diese Regelung ist bekanntermaßen seit lan-
gem und auch weiterhin umstritten,118 ob sich ihr Anwendungsbereich – und damit der durch 
sie normierte Verfassungsvorbehalt – ausschließlich auf Einsätze der Bundeswehr im Inneren 

113 Beschluss (GASP) des Rates vom 8. Februar 2024 über eine Operation der Europäischen Union der maritimen Sicher-
heit zur Wahrung der Freiheit der Schifffahrt im Zusammenhang mit der Krise im Roten Meer (EUNAVFOR ASPI-
DES), ABl. EU Nr. L vom 12. Februar 2024.

114 Nähere Informationen zur EU-Mission EUNAVFOR ASPIDES finden sich beispielsweise im Internet unter: <https://
www.eeas.europa.eu/eunavfor-aspides_en?s=410381> (zuletzt besucht am 12. Juli 2024).

115 Vgl. hierzu supra unter B.II.
116 Eingehender hierzu statt vieler Kunig/Kotzur, in: von Münch/Kunig/Kämmerer/Kotzur (Hrsg.), Grundgesetz-Kommen-

tar, Bd. 1, Präambel, Rn. 26 f.; Fassbender, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. XI, § 244, Rn. 
48 f.

117 Siehe hierzu bereits supra unter C.
118 Das Bundesverfassungsgericht hat diese Frage bislang nicht abschließend entschieden, vgl. u.a. BVerfGE 90, 286 (355 

f.); BVerfGE 140, 160 (189).
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bezieht119 oder ob er auch Auslandseinsätze der Bundeswehr mitumfasst.120 Diese Streitfrage 
braucht jedoch – ebenso wie weitere bislang nicht im Einzelnen abschließend ausgeleuchtete 
Aspekte im Zusammenhang mit der materiellrechtlichen Verfassungsmäßigkeit eines Einsatzes 
der Bundeswehr im Ausland – im vorliegenden Kontext des Einsatzes der Fregatte „Hessen“ 
nicht abschließend entschieden werden; entspricht es doch zu Recht seit langem der ständigen 
Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und, soweit ersichtlich, der wohl so gut wie 
einhelligen Auffassung im Schrifttum, dass Art. 24 Abs. 2 GG eine zentrale verfassungsrecht-
liche Grundlage für einen Auslandseinsatz der Bundeswehr im Rahmen von Systemen gegen-
seitiger kollektiver Sicherheit im Sinne dieser Vorschrift bildet und in diesem Zusammenhang 
insbesondere auch die Regelung des Art. 87a Abs. 2 GG aus grundgesetzlicher Perspektive 
einem Rekurs auf Art. 24 Abs. 2 GG als verfassungsrechtliche Grundlage für den Einsatz be-
waffneter Streitkräfte im Ausland nicht entgegensteht.121 

Zu diesen Systemen gegenseitiger kollektiver Sicherheit im Sinne des Art. 24 Abs. 2 ge-
hört dabei nach richtiger Auffassung, der sich in jüngerer Zeit erfreulicherweise auch das 
Bundesverfassungsgericht angeschlossen hat,122 nicht zuletzt auch die Europäische Union.123 
Vor diesem Hintergrund ist somit zu konstatieren, dass sich der Auslandseinsatz der Fregatte 
„Hessen“ im Seegebiet um die Meerenge Bab el-Mandab aufgrund seiner Einbindung in die 
EU-Mission EUNAVFOR ASPIDES auf der Basis von Art. 24 Abs. 2 GG als aus materiell-
rechtlicher Perspektive verfassungsrechtlich zulässig darstellt.

Im Hinblick auf verfahrensrechtliche Vorgaben für die Verfassungsmäßigkeit dieses Ein-
satzes ist zunächst hervorzuheben, dass das Grundgesetz selbst jedenfalls keine ausdrück-
lichen Regelungen zu der Frage enthält, welches Verfassungsorgan die Entscheidung über 

119 So beispielsweise Krieger, in: Schmidt-Bleibtreu u.a. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, Art. 87a, Rn. 24 ff.; 
Depenheuer, in: Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. VI, Art. 87a (Stand Oktober 2008), 
Rn. 167; Oeter, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. XI, § 243, Rn. 29; Herdegen, in: ders./
Masing/Poscher/Gärditz (Hrsg.), Handbuch des Verfassungsrechts, § 27, Rn. 83, jeweils m.w.N.

120 In diesem Sinne vgl. unter anderem Epping, in: ders./Hillgruber (Hrsg.), BeckOK Grundgesetz, Art. 87a, Rn. 19; Kment, 
in: Jarass/Pieroth (Hrsg.), GG-Kommentar, Art. 87a, Rn. 8; Schwarz, in: Stern/Sodan/Möstl (Hrsg.), Das Staatsrecht der 
Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, § 23, Rn. 29; Fassbender, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, 
Bd. XI, § 244, Rn. 59; Baldus/Müller-Franken, in: von Mangoldt/Klein/Starck u.a. (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, 
Bd. 3, Art. 87a, Rn. 72 ff.; Aust, in: von Münch/Kunig/Kämmerer/Kotzur (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 2, Art. 
87a, Rn. 40 ff., wiederum jeweils m.w.N.

121 Grundlegend BVerfGE 90, 286 (345 ff.); vgl. nachfolgend u.a. BVerfGE 100, 266 (269); BVerfGE 104, 151 (212 f.); 
BVerfGE 121, 135 (156 f.); BVerfGE 123, 267 (360); BVerfGE 126, 55 (71); BVerfG, NVwZ 2019, 1669 (1671). 
Aus dem Schrifttum siehe statt vieler Hillgruber, in: Schmidt-Bleibtreu u.a. (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, 
Art. 24, Rn. 47 ff.; Röben, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 63 (2003), 585 (587 ff.); 
Oeter, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. XI, § 243, Rn. 29 f.; Nolte, Zeitschrift für ausländi-
sches öffentliches Recht und Völkerrecht 54 (1994), 652 (654 ff.); Heintschel von Heinegg/Frau, in: Epping/Hillgruber 
(Hrsg.), BeckOK Grundgesetz, Art. 24, Rn. 44.

122 BVerfG, NVwZ 2019, 1669 (1674) („Anhand dieser Kriterien kann die Europäische Union zumindest vertretbar als ein 
System gegenseitiger kollektiver Sicherheit angesehen werden […].“); anders und ablehnend noch BVerfGE 123, 267 
(425) („Der Ratifikationsvorbehalt verdeutlicht, dass der Schritt der Europäischen Union zu einem System gegenseiti-
ger kollektiver Sicherheit durch die geltende Fassung des Primärrechts und durch die Rechtslage nach einem Inkrafttre-
ten des Vertrags von Lissabon noch nicht gegangen wird.“).

123 So auch statt vieler Oeter, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. XI, § 243, Rn. 28; Calliess, 
in: Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. III, Art. 24 Abs. 2 (Stand Januar 2018), Rn. 45 ff.; 
Aust, in: von Münch/Kunig/Kämmerer/Kotzur (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 1, Art. 24, Rn. 89; Jarass, in: 
ders./Pieroth (Hrsg.), GG-Kommentar, Art. 24, Rn. 21; Heintschel von Heinegg/Frau, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), 
BeckOK Grundgesetz, Art. 24, Rn. 33.3; Röben, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 63 
(2003), 585 (590); Fassbender, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. XI, § 244, Rn. 73 f.; 
Schwarz, in: Stern/Sodan/Möstl (Hrsg.), Das Staatsrecht der Bundesrepublik Deutschland, Bd. I, § 23, Rn. 43. Vgl. 
überdies exemplarisch den Antrag der Bundesregierung zur Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch 
die Europäische Union geführten Operation EUNAVFOR ASPIDES, Bundestag-Drs. 20/10347 vom 16. Februar 2024, 
S. 1.
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einen Einsatz der Bundeswehr im Ausland zu treffen hat.124 Im Lichte der zumindest prinzipi-
ellen Zuordnung der auswärtigen Gewalt zum Kompetenzbereich der Exekutive125 ist es über-
dies wenig überraschend, dass sowohl die Bundesregierung als auch der wohl überwiegende 
Teil des älteren Schrifttums zunächst angesichts dieses verfassungsrechtlichen Schweigens 
insoweit von einer exklusiven Kompetenz der Gubernative ausgegangen sind.126

Diesen Überlegungen ist das Bundesverfassungsgericht jedoch bekanntermaßen in sei-
nem grundlegenden Urteil vom 12. Juli 1994 entgegengetreten und zu dem Schluss gelangt, 
dass „dem Grundgesetz das Prinzip eines konstitutiven Parlamentsvorbehalts zu entnehmen“ 
sei.127 Die Notwendigkeit einer grundsätzlich vorherigen Zustimmung des Bundestages als 
verfassungsrechtliche Voraussetzung des Einsatzes bewaffneter Streitkräfte im Ausland stellt 
sich dabei nach Auffassung des Gerichts allerdings gerade nicht als Folge der allgemeinen 
Kompetenzverteilung im Bereich der auswärtigen Gewalt dar. Dieser bleibt vielmehr – wie 
auch im Urteil selbst ausdrücklich hervorgehoben wird – „weitgehend dem Kompetenzbereich 
der Exekutive zugeordnet“.128 Vielmehr entspreche der Parlamentsvorbehalt zum einen bei 
historischer Betrachtung der deutschen Verfassungstradition seit 1918, an die das Grundgesetz 
in der Weise angeknüpft habe, dass auch „die Bundeswehr nicht als Machtpotential allein der 
Exekutive“ überlassen bleibe, sondern als „Parlamentsheer“ zu charakterisieren sei.129 Zum 
anderen ergebe er sich – im Ergebnis als eine Ausnahme von dem die grundgesetzliche Zustän-
digkeitsallokation der auswärtigen Gewalt prägenden Regelungsansatz130 – vor allem aus einer 
Zusammenschau der wehrverfassungsrechtlichen Regelungen, welche, wie namentlich Art. 35 
Abs. 3 S. 2, 45a, Art. 45b, Art. 87a Abs. 1 S. 2 und Abs. 4 S. 2 sowie Art. 115a GG, insgesamt 
Ausdruck einer verstärkten parlamentarischen Kontrolle der Bundeswehr und insbesondere 
des exekutivischen Handelns im militärischen Bereich seien.131

Dieses primär unter Rekurs auf die Regelungssystematik der grundgesetzlichen Wehr-
verfassung etablierte, konstitutive Zustimmungserfordernis des Bundestages im Rahmen von 
Einsätzen der Streitkräfte im Ausland hat das Bundesverfassungsverfassungsgericht seitdem 
in mittlerweile schon zahlreichen Entscheidungen bestätigt und in Einzelbereichen konkre-
tisiert.132 Letzteres gilt unter anderem auch für die juristisch-dogmatische Begründung des 
Parlamentsvorbehalts, welche in der Folgezeit namentlich durch Erwägungen einer gebotenen 
Kompensation bzw. eines „Korrektiv[s] für die Grenzen der parlamentarischen Verantwor-
tungsübernahme im Bereich der auswärtigen Sicherheitspolitik“ ergänzt worden sind.133 Über-
dies hatte das Bundesverfassungsgericht bereits in seinem Urteil vom 12. Juli 1994 eine 
nähere Ausgestaltung der Form und des Ausmaßes der verfassungsrechtlich gebotenen 

124 Vgl. zu dieser Wahrnehmung auch statt vieler Scherrer, Das Parlament und sein Heer, 64; Burkiczak, NVwZ 2008, 752; 
siehe hierzu sowie zum Folgenden auch bereits Tietje/Nowrot, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz (Hrsg.), Parlaments-
recht, § 45, Rn. 50 ff., m.w.N.

125 Siehe Tietje/Nowrot, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz (Hrsg.), Parlamentsrecht, § 45, Rn. 1 ff., m.w.N.
126 Vgl. hierzu unter anderem die Nachweise bei Scherrer, Das Parlament und sein Heer, 64 f.
127 BVerfGE 90, 286 (383).
128 BVerfGE 90, 286 (381).
129 BVerfGE 90, 286 (382 ff.).
130 Vgl. zumindest implizit BVerfGE 90, 286 (381) („Während die auswärtige Gewalt von der Verfassung weitgehend 

dem Kompetenzbereich der Exekutive zugeordnet wird […], sehen die grundgesetzlichen Regelungen über die Wehr-
verfassung für den Einsatz bewaffneter Streitkräfte grundsätzlich eine Beteiligung des Parlaments vor.“). Siehe hierzu 
besonders deutlich auch beispielsweise bereits Calliess, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. 
IV, § 83, Rn. 39 ff.; Röben, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 63 (2003), 585 (593).

131 BVerfGE 90, 286 (384 ff.).
132 Siehe in der Folgezeit exemplarisch BVerfGE 100, 266 (269); BVerfGE 104, 151 (208); BVerfGE 108, 34 (42 f.); 

BVerfGE 121, 135 (153 ff.); BVerfGE 123, 267 (360 f., 422 ff.); BVerfG, NVwZ-RR 2010, 41 ff.; BVerfGE 126, 55 (69 
ff.); BVerfGE 140, 160 (187 ff.); BVerfG, NVwZ 2019, 1669 (1673).

133 BVerfGE 121, 135 (161). Vgl. im Grundsatz auch bereits BVerfGE 104, 151 (208). Siehe hierzu auch u.a. Scherrer, Das 
Parlament und sein Heer, 96 ff.
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parlamentarischen Mitwirkung an Auslandseinsätzen der Streitkräfte durch den Gesetzgeber 
angeregt.134 Dieser Empfehlung ist der Bundestag mit einiger zeitlicher Verzögerung135 am 3. 
Dezember 2004 durch die Verabschiedung des Gesetzes über die parlamentarische Beteiligung 
bei der Entscheidung über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Ausland (ParlBG), welches 
am 24. März 2005 in Kraft getreten ist, nachgekommen.136

Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum sind die Begründungsansätze des Gerichts, ins-
besondere soweit sie sich auf die Regelungsstruktur der grundgesetzlichen Wehrverfassung 
und historische Erwägungen beziehen, ganz überwiegend – und nicht gänzlich zu Unrecht – 
auf zum Teil deutliche Kritik gestoßen.137 Zwar rechtfertigen die insoweit zu konstatierenden 
Defizite in der gerichtlichen Argumentation nicht notwendigerweise die verschiedentlich ge-
zogene Schlussfolgerung, es handele sich bei dem Parlamentsvorbehalt für Auslandseinsätze 
der Bundeswehr um eine Art von „Erfindung“ des Bundesverfassungsgerichts, welches „in 
diesem entscheidenden Punkt als verfassungsändernder Gesetzgeber tätig geworden“ sei.138 
Es stellt sich jedoch in der Tat die Frage, warum das Gericht nicht auch auf andere – und im 
Ergebnis überzeugendere – Begründungsansätze Bezug genommen hat. Dies gilt namentlich 
für die Wesentlichkeitstheorie. In der Sache erscheint es durchaus gut vertretbar, den Parla-
mentsvorbehalt als Manifestierung der so genannten „Wesentlichkeitstheorie“139 im Bereich 
der auswärtigen Gewalt anzusehen.140 Dies gilt umso mehr, als beispielsweise die Aussagen 
des Bundesverfassungsgerichts zur näheren Umgrenzung der Beteiligung des Bundestages bei 
Einsätzen der Streitkräfte, die erkennbar von geringer Bedeutung sind,141 sich auf der Grund-
lage der diesbezüglich starren Regelungen der Wehrverfassung kaum dogmatisch begründen 
lassen,142 sondern eine Abstufung der Mitwirkungs- und Kontrollbefugnisse des Parlaments 

134 BVerfGE 90, 286 (389).
135 Zu den Verfahren der Mitwirkung des Bundestages in der Praxis vor Verabschiedung des Parlamentsbeteiligungsge-

setzes vgl. beispielsweise Schmidt-Radefeldt, Parlamentarische Kontrolle, 154 ff.; Schröder, Das parlamentarische 
Zustimmungsverfahren, 39 ff.; Nowrot, Neue Zeitschrift für Wehrrecht 45 (2003), 65 (74 f.).

136 BGBl. 2005 I, 775. Eingehender hierzu u.a. Scherrer, Das Parlament und sein Heer, 140 ff., m.umf.N. Zum Verhältnis 
zwischen dem verfassungsunmittelbaren Parlamentsvorbehalt und seiner Konkretisierung durch das ParlBG vgl. u.a. 
BVerfGE 121, 135 (156); BVerfGE 140, 160 (190).

137 Exemplarisch hierzu Depenheuer, in: Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. VI, Art. 87a (Stand 
Oktober 2008), Rn. 143 ff.; Roellecke, Der Staat 34 (1995), 415 (423 ff.); Nolte, Zeitschrift für ausländisches öffentli-
ches Recht und Völkerrecht 54 (1994), 652 (674 ff.); Arndt, Neue Juristische Wochenschrift 1994, 2197 (2198); Fass-
bender, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. XI, § 244, Rn. 94 ff.; Wolfrum, Veröffentlichun-
gen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 56 (1997), 38 (53); Epping, in: ders./Hillgruber (Hrsg.), BeckOK 
Grundgesetz, Art. 87a, Rn. 25; ders., Archiv des öffentlichen Rechts 124 (1999), 423 (445 ff.); sowie die weiteren 
Nachweise in Tietje/Nowrot, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz (Hrsg.), Parlamentsrecht, § 45, Rn. 53.

138 So Wiefelspütz, Neue Zeitschrift für Wehrrecht 52 (2010), 177 (183); vgl. auch ders., Archiv des öffentlichen Rechts 
132 (2007), 44 (90); Arndt, Neue Juristische Wochenschrift 1994, 2197 (2198); Depenheuer, in: Dürig/Herzog/Scholz 
(Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. VI, Art. 87a (Stand Oktober 2008), Rn. 143, m.w.N. Demgegenüber zu Recht 
für eine differenziertere Betrachtung beispielsweise Di Fabio, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, 
Bd. II, § 27, Rn. 71 Fn. 152 („Der Parlamentsvorbehalt ist bei scharfer methodischer Betrachtung zwar eine Fortent-
wicklung, aber keine erstentscheidende ‚Erfindung‘.“).

139 Allgemein hierzu statt vieler Lerche, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte, Bd. III, § 62, Rn. 5 ff.; 
Horn, Die grundrechtsunmittelbare Verwaltung, 28 ff.; Huber, in: Herdegen/Masing/Poscher/Gärditz (Hrsg.), Hand-
buch des Verfassungsrechts, § 6, Rn. 23 f.; Kuhl, Der Kernbereich der Exekutive, 64 ff., jeweils m.w.N.

140 Vgl. hierzu auch beispielsweise schon Nowrot, Neue Zeitschrift für Wehrrecht 45 (2003), 65 (72 f.); Epping, in: ders./
Hillgruber (Hrsg.), BeckOK Grundgesetz, Art. 87a, Rn. 26; Sauer, JZ 2016, 46 (47); Hufeld, Archiv des Völkerrechts 
57 (2019), 383 (393); ähnlich auch Kreß, Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht 57 (1997), 
329 (357). Siehe überdies zumindest implizit auch BVerfGE 123, 267 (360 f.) („Der Einsatz von Streitkräften ist 
für individuelle Rechtsgüter der Soldatinnen und Soldaten sowie anderer von militärischen Maßnahmen Betroffener 
wesentlich und birgt die Gefahr tiefgreifender Verwicklungen in sich.“). Allgemein zur Diskussion hinsichtlich einer 
Übertragung der Wesentlichkeitstheorie auf den Bereich der auswärtigen Gewalt statt vieler Tietje, Internationalisiertes 
Verwaltungshandeln, 513 ff.; Kadelbach/Guntermann, Archiv des öffentlichen Rechts 126 (2001), 563 (572 ff.); Wolf-
rum, Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 56 (1997), 38 (41 f.).

141 BVerfGE 90, 286 (389).
142 Siehe hierzu auch schon u.a. Nowrot, Neue Zeitschrift für Wehrrecht 45 (2003), 65 (72 f.), m.w.N.
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anhand des Kriteriums der Wesentlichkeit des Einsatzes nahe legen.
Unabhängig von der im Einzelnen berechtigten Kritik an der methodischen Herleitung, 

wird die durch das Gericht bestätigte bzw. etablierte Existenz eines verfassungsrechtlichen 
Parlamentsvorbehalts für Auslandseinsätze der Bundeswehr selbst – und damit die Herstellung 
eines „Entscheidungsverbund[es] von Parlament und Regierung über den Einsatz bewaffneter 
Streitkräfte“143 – jedoch zu Recht im Ergebnis so gut wie einhellig begrüßt.144 Aus kompeten-
zieller Perspektive begründet er in Bezug auf die für das politische Gemeinwesen insgesamt 
im Regelfall zentrale Entscheidung über den Einsatz bewaffneter Streitkräfte im Ausland ein 
„wirksames Mitentscheidungsrecht des Deutschen Bundestages in Angelegenheiten der aus-
wärtigen Gewalt“.145 „Mit der Anwendung militärischer Gewalt endet [somit]“, wie das Bun-
desverfassungsgericht zusammenfassend betont, „der weit bemessene Gestaltungsspielraum 
der Exekutive im auswärtigen Bereich. Der Deutsche Bundestag ist bei Einsatz bewaffneter 
Streitkräfte nicht lediglich in der Rolle eines nachvollziehenden, nur mittelbar lenkenden und 
kontrollierenden Organs, sondern er ist zur grundlegenden, konstitutiven Entscheidung be-
rufen, ihm obliegt die Verantwortung für den bewaffneten Außeneinsatz der Bundeswehr.“146

Eine zentrale Bedeutung bei der Ausgestaltung dieser Verantwortungsbeziehung in der 
Rechtspraxis kommt dabei dem verfassungsrechtlichen Begriff „Einsatz bewaffneter Streit-
kräfte“ zu, welcher nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts den Gegenstand 
der Parlamentsbeteiligung bildet und somit die Reichweite und den Anwendungsbereich des 
Parlamentsvorbehalts sowohl in Bezug auf den Regelfall einer vorherigen Zustimmung des 
Bundestages als auch hinsichtlich der exekutiven Notkompetenz bei „Gefahr im Verzug“147 
determiniert.148 Auf einfachgesetzlicher Ebene findet sich eine Legaldefinition in § 2 ParlBG, 
wobei schon im Lichte normhierarchischer Erwägungen hierdurch keine verbindliche Konkre-
tisierung des verfassungsrechtlichen Begriffs erfolgen kann, möglicherweise aber „im Einzel-
fall Hinweise für seine verfassungsunmittelbare Reichweite zu geben vermag“.149 Die Begriffs-
bestimmung in § 2 Abs. 1 ParlBG, derzufolge ein Einsatz bewaffneter Streitkräfte vorliegt, 
„wenn Soldatinnen oder Soldaten der Bundeswehr in bewaffnete Unternehmungen einbezogen 
sind oder eine Einbeziehung in eine bewaffnete Unternehmung zu erwarten ist“, orientiert 
sich dabei zunächst an den Ausführungen des Bundesverfassungsgerichts in seinem grund-
legenden Urteil vom 12. Juli 1994.150 Sie antizipiert aber gleichzeitig – mit der Ergänzung 
„oder […] zu erwarten ist“ – im Grundsatz auch bereits eine wesentliche verfassungsrechtliche 
Konkretisierung,151 welche das Gericht nach Inkrafttreten des ParlBG in seiner Entscheidung 

143 BVerfGE 121, 135 (161); siehe auch unter anderem BVerfG, NVwZ-RR 2010, 41 (42); BVerfGE 140, 160 (189).
144 Exemplarisch zu diesem zwischen dogmatischer Begründung und dem Ergebnis differenzierenden Befund Wolfrum, 

Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechtslehrer 56 (1997), 38 (53); Depenheuer, in: Dürig/Her-
zog/Scholz (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. VI, Art. 87a (Stand Oktober 2008), Rn. 147; Wiefelspütz, Archiv des 
öffentlichen Rechts 132 (2007), 44 (90); Calliess, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts, Bd. IV, § 
83, Rn. 39. Kritisch auch in Bezug auf das Ergebnis jedoch beispielsweise Fassbender, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), 
Handbuch des Staatsrechts, Bd. XI, § 244, Rn. 98.

145 BVerfGE 123, 267 (423); vgl. auch nachfolgend beispielsweise BVerfGE 140, 160 (188).
146 BVerfGE 121, 135 (161); siehe auch unter anderem BVerfG, NVwZ-RR 2010, 41 (42).
147 Eingehender zu dieser im vorliegenden Kontext des Einsatzes der Fregatte „Hessen“ nicht einschlägigen Zulässigkeit 

von Eilentscheidungen der Bundesregierung vgl. u.a. BVerfGE 140, 160 (195 ff.); Tietje/Nowrot, in: Morlok/Schliesky/
Wiefelspütz (Hrsg.), Parlamentsrecht, § 45, Rn. 57 f., jeweils m.w.N.

148 Vgl. BVerfGE 90, 286 (387 ff.); sowie nachfolgend beispielsweise BVerfGE 121, 135 (154 ff.); BVerfGE 140, 160 (190 
ff.).

149 BVerfGE 121, 135 (156); vgl. auch BVerfGE 140, 160 (190).
150 BVerfGE 90, 286 (388) („Nicht der Zustimmung des Bundestages bedarf die Verwendung von Personal der Bundes-

wehr für Hilfsdienste und Hilfeleistungen im Ausland, sofern die Soldaten dabei nicht in bewaffnete Unternehmungen 
einbezogen sind.“).

151 In diesem Sinne auch nachfolgend die Selbsteinschätzung des Gerichts, vgl. BVerfG, NVwZ-RR 2010, 41 (42) („Die 
Frage, wann es sich um einen Einsatz bewaffneter Streitkräfte handelt, der eine parlamentarische Zustimmung erfordert, 
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vom 7. Mai 2008 vorgenommen hat.152

Danach ist ein Einsatz bewaffneter Streitkräfte und damit das verfassungsrechtliche Er-
fordernis einer Zustimmung des Bundestages nicht erst für den Fall anzunehmen, dass „be-
waffnete Auseinandersetzungen sich schon im Sinne eines Kampfgeschehens verwirklicht 
haben“. Vielmehr komme es darauf an, „ob nach dem jeweiligen Einsatzzusammenhang und 
den einzelnen rechtlichen und tatsächlichen Umständen die Einbeziehung deutscher Soldaten 
in bewaffnete Auseinandersetzungen konkret zu erwarten ist und deutsche Soldaten deshalb 
bereits in bewaffnete Unternehmungen einbezogen sind“.153 Dabei sei die bloße Möglichkeit 
bewaffneter Auseinandersetzungen allerdings für sich genommen nicht ausreichend. Ein sol-
ches gleichsam allumfassendes Verständnis dieses verfassungsrechtlichen Begriffs würde, wie 
das Gericht zu Recht hervorhebt, „die verfassungsrechtlich angeordneten Gewichte der Organ-
kompetenzverteilung im Bereich der auswärtigen Gewalt verschieben, weil die theoretische 
Möglichkeit einer bewaffneten Auseinandersetzung sich, wo Streitkräfte operieren, kaum je 
von vornherein wird ausschließen lassen“.154 Erst die „qualifizierte Erwartung“ der Einbezie-
hung deutscher Streitkräfte in bewaffnete Auseinandersetzungen habe die parlamentarische 
Zustimmungsbedürftigkeit eines Auslandseinsatzes der Bundeswehr zur Folge, wobei das Ge-
richt hinsichtlich der gebotenen Abgrenzung zwischen bloßer Möglichkeit einerseits und einer 
entsprechend qualifizierten Erwartung eine Reihe von Kriterien wie beispielsweise das Führen 
von Waffen im Ausland und die Ermächtigung zu ihrem Gebrauch aufstellt.155

Selbst unter Berücksichtigung dieser – ebenfalls vergleichsweise abstrakt formulierten 
– Differenzierungskriterien erscheint der Rekurs des Gerichts auf das Erfordernis einer „kon-
kreten“ bzw. „qualifizierten“ Erwartung der Einbeziehung in bewaffnete Auseinandersetzung 
für sich genommen zunächst einmal nur bedingt geeignet, die interpretatorischen Herausforde-
rungen im Zusammenhang mit dem – im Übrigen einer umfassenden gerichtlichen Kontrolle 
unterliegenden156 – verfassungsrechtlichen und einfachgesetzlichen Begriff „Einsatz bewaff-
neter Streitkräfte“ (§ 2 Abs. 1 ParlBG) sowie seiner Anwendung auf konkrete Verwendungen 
der Bundeswehr im Ausland zu beseitigen. Die somit fortbestehenden Unsicherheiten sind 
jedoch zum einen dem in der Praxis bekanntermaßen vielgestaltigen und entwicklungsoffenen 
Charakter der Operationen von Streitkräften geschuldet, welcher in der Tat ein vom Gericht 
vorgenommenes Abstellen auf die rechtlichen und insbesondere auch tatsächlichen Umstände 
des Einzelfalls erfordert. Zum anderen ist unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit aber 
auch hervorzuheben, dass das Bundesverfassungsgericht in seiner Entscheidung vom 7. Mai 
2008 weiterhin einen allgemeinen interpretationsanleitenden Ansatz für die verfassungsgemä-
ße Behandlung von etwaigen Zweifelsfällen etabliert. So seien der Parlamentsvorbehalt und 
das Vorliegen der ihn auslösenden Voraussetzungen in Gestalt eines Einsatzes bewaffneter 
Streitkräfte schon vor dem Hintergrund der Funktion und Bedeutung dieses parlamentarischen 
Steuerungsinstruments insgesamt „nicht restriktiv“ zu bestimmen, sondern „im Zweifel parla-
mentsfreundlich auszulegen“.157 

Es ist, nicht zuletzt vor dem Hintergrund dieser im Ergebnis auf teleologische 

hat der Senat in seinem Urteil vom 7. 5. 2008 […] beantwortet […].“).
152 BVerfGE 121, 135 (163 ff.); vgl. auch nachfolgend unter anderem BVerfGE 140, 160 (190 ff.).
153 BVerfGE 121, 135 (164); siehe überdies nachfolgend BVerfGE 140, 160 (190).
154 BVerfGE 121, 135 (165).
155 Vgl. im Einzelnen hierzu BVerfGE 121, 135 (165 ff.); sowie nachfolgend beispielsweise BVerfGE 140, 160 (190 ff.).
156 Siehe hierzu mit entsprechender Begründung BVerfGE 121, 135 (168 f.); vgl. auch unter anderem BVerfGE 140, 160 

(197).
157 BVerfGE 121, 135 (162); siehe auch nachfolgend unter anderem BVerfGE 140, 160 (189). Kritisch zu diesem interpre-

tatorischen Ansatz jedoch beispielsweise Depenheuer, in: Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), Grundgesetz-Kommentar, Bd. 
VI, Art. 87a (Stand Oktober 2008), Rn. 152.



31

Karsten Nowrot Die „Hessen“ gegen die Huthi

Gesichtspunkte gestützten interpretatorischen Vorgaben sowie im Lichte des Hintergrundes 
und Kontexts der einschlägigen Gewaltaktivitäten der Huthi seit Ende Oktober 2023, auch aus 
der Perspektive ex ante wohl kaum zweifelhaft gewesen, dass die Mitwirkung der Bundewehr 
an der Operation EUNAVFOR ASPIDES im Seegebiet um die Meerenge von Bab el-Mandab 
einen Einsatz bewaffneter Streitkräfte darstellt, welcher das verfassungsrechtliche Erfordernis 
einer vorherigen Zustimmung des Bundestages auslöst. Und in der Tat hat die Bundesregie-
rung denn auch richtigerweise am 16. Februar 2024 die Zustimmung des Bundestages zur 
Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführten 
Operation EUNAVFOR ASPIDES beantragt. Der Antrag bezieht sich auf den Einsatz von bis 
zu 700 Soldatinnen und Soldaten in einem Zeitraum bis zum 28. Februar 2025.158 Der Bundes-
tag hat dem Antrag auf Empfehlung des Auswärtigen Ausschusses159 nach Aussprache in seiner 
Sitzung am 23. Februar 2024 mit 538 Stimmen bei 31 Gegenstimmen und 4 Enthaltungen 
zugestimmt.160

E. Abschluss

Der seit dem 7. Oktober 2023 mit aller Härte geführte, aktuelle bewaffnete Konflikt im Nahen 
Osten zeichnet sich durch viele Facetten, Schauplätze und mitwirkende Akteure aus. Dies 
illustrieren nicht zuletzt auch die zahlreichen Gewaltaktivitäten der jemenitischen Huthi seit 
Ende Oktober 2023 sowie die in Reaktion hierauf nicht nur beispielsweise von den USA und 
dem Vereinigten Königreich, sondern nachfolgend seit Februar 2024 auch von der Europä-
ischen Union im Rahmen ihrer Mission EUNAVFOR ASPIDES eingeleiteten militärischen 
Maßnahmen in der Umgebung der internationalen Meerenge Bab el-Mandab. In diesen letzt-
genannten Kontext gehört dabei nicht zuletzt auch der Kampfeinsatz der deutschen Fregatte 
„Hessen“ zum Schutz und zur Verteidigung von Handelsschiffen im Zeitraum vom 23. Februar 
bis 20. April 2024.

Die vorangegangenen Ausführungen haben in diesem Zusammenhang versucht zu ver-
deutlichen, dass dieser im Rahmen der EU-Operation EUNAVFOR ASPIDES und mit Zustim-
mung des Deutschen Bundestages erfolgte Einsatz der „Hessen“ ein anschauliches aktuelles 
Beispiel für die normative Einbindung von Kampfeinsätzen der Bundeswehr im Ausland in die 
Rechtsordnungengemeinschaft des Völkerrechts, des Rechts der Europäischen Union sowie 
deutschen Verfassungsrechts bildet und dass sich der Kampfeinsatz dieser deutschen Fregatte 
nicht nur als im Lichte der ihr übertragenen militärischen Aufgaben erfolgreich, sondern aus 
den notwendigerweise im Verbund zu erfolgenden Betrachtungsperspektiven aller drei rele-
vanten Rechtsordnungen überdies als rechtmäßig darstellt.

158 Für Details siehe den Antrag der Bundesregierung zur Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die 
Europäische Union geführten Operation EUNAVFOR ASPIDES, Bundestag-Drs. 20/10347 vom 16. Februar 2024, S. 
1 ff.

159 Beschlussempfehlung und Bericht des Auswärtigen Ausschusses (3. Ausschuss) zu dem Antrag der Bundesregierung – 
Drucksache 20/10347 – Beteiligung bewaffneter deutscher Streitkräfte an der durch die Europäische Union geführten 
Operation EUNAVFOR ASPIDES, Bundestag-Drs. 20/10424 vom 21. Februar 2024.

160 Deutscher Bundestag, 20. Wahlperiode, Plenarprotokoll der 155. Sitzung vom 23. Februar 2024, S. 19937 ff. Das 
Ergebnis der namentlichen Abstimmung findet sich auf den Seiten 19957 ff.
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